
Abschnitt 2Abschnitt 2

Durchsetzung der AusreisepflichtDurchsetzung der Ausreisepflicht

§ 57 Zurückschiebung§ 57 Zurückschiebung

(1) Ein Ausländer, der in Verbindung mit der unerlaubten Einreise über eine Grenze(1) Ein Ausländer, der in Verbindung mit der unerlaubten Einreise über eine Grenze

im Sinne des Artikels 2 Nummer 2 der Verordnung (EU) 2016/399 (Außengrenze)im Sinne des Artikels 2 Nummer 2 der Verordnung (EU) 2016/399 (Außengrenze)

aufgegriffen wird, soll zurückgeschoben werden.aufgegriffen wird, soll zurückgeschoben werden.

(2) Ein vollziehbar ausreisepflichtiger Ausländer, der durch einen anderen(2) Ein vollziehbar ausreisepflichtiger Ausländer, der durch einen anderen

Mitgliedstaat der Europäischen Union, Norwegen oder die Schweiz auf Grund einerMitgliedstaat der Europäischen Union, Norwegen oder die Schweiz auf Grund einer

am 13. Januar 2009 geltenden zwischenstaatlichen Übernahmevereinbarung wiederam 13. Januar 2009 geltenden zwischenstaatlichen Übernahmevereinbarung wieder

aufgenommen wird, soll in diesen Staat zurückgeschoben werden; Gleiches gilt,aufgenommen wird, soll in diesen Staat zurückgeschoben werden; Gleiches gilt,

wenn der Ausländer von der Grenzbehörde im grenznahen Raum in unmittelbaremwenn der Ausländer von der Grenzbehörde im grenznahen Raum in unmittelbarem

zeitlichen Zusammenhang mit einer unerlaubten Einreise angetroffen wird undzeitlichen Zusammenhang mit einer unerlaubten Einreise angetroffen wird und

Anhaltspunkte dafür vorliegen, dass ein anderer Staat auf Grund vonAnhaltspunkte dafür vorliegen, dass ein anderer Staat auf Grund von

Rechtsvorschriften der Europäischen Union oder eines völkerrechtlichen VertragesRechtsvorschriften der Europäischen Union oder eines völkerrechtlichen Vertrages

für die Durchführung des Asylverfahrens zuständig ist und ein Auf- oderfür die Durchführung des Asylverfahrens zuständig ist und ein Auf- oder

Wiederaufnahmeverfahren eingeleitet wird.Wiederaufnahmeverfahren eingeleitet wird.

(3) § 58 Absatz 1b, § 59 Absatz 8, § 60 Absatz 1 bis 5 und 7 bis 9, die §§ 62 und(3) § 58 Absatz 1b, § 59 Absatz 8, § 60 Absatz 1 bis 5 und 7 bis 9, die §§ 62 und

62a sind entsprechend anzuwenden.62a sind entsprechend anzuwenden.

§ 58 Abschiebung§ 58 Abschiebung

(1) Der Ausländer ist abzuschieben, wenn die Ausreisepflicht vollziehbar ist, eine(1) Der Ausländer ist abzuschieben, wenn die Ausreisepflicht vollziehbar ist, eine

Ausreisefrist nicht gewährt wurde oder diese abgelaufen ist, und die freiwilligeAusreisefrist nicht gewährt wurde oder diese abgelaufen ist, und die freiwillige

Erfüllung der Ausreisepflicht nicht gesichert ist oder aus Gründen der öffentlichenErfüllung der Ausreisepflicht nicht gesichert ist oder aus Gründen der öffentlichen

Sicherheit und Ordnung eine Überwachung der Ausreise erforderlich erscheint. BeiSicherheit und Ordnung eine Überwachung der Ausreise erforderlich erscheint. Bei

Eintritt einer der in § 59 Absatz 1 Satz 2 genannten Voraussetzungen innerhalb derEintritt einer der in § 59 Absatz 1 Satz 2 genannten Voraussetzungen innerhalb der

Ausreisefrist soll der Ausländer vor deren Ablauf abgeschoben werden.Ausreisefrist soll der Ausländer vor deren Ablauf abgeschoben werden.

(1a) Vor der Abschiebung eines unbegleiteten minderjährigen Ausländers hat sich(1a) Vor der Abschiebung eines unbegleiteten minderjährigen Ausländers hat sich

die Behörde zu vergewissern, dass dieser im Rückkehrstaat einem Mitglied seinerdie Behörde zu vergewissern, dass dieser im Rückkehrstaat einem Mitglied seiner

Familie, einer zur Personensorge berechtigten Person oder einer geeignetenFamilie, einer zur Personensorge berechtigten Person oder einer geeigneten

Aufnahmeeinrichtung übergeben wird.Aufnahmeeinrichtung übergeben wird.

(1b) Ein Ausländer, der eine Erlaubnis zum Daueraufenthalt – EU besitzt oder eine(1b) Ein Ausländer, der eine Erlaubnis zum Daueraufenthalt – EU besitzt oder eine

entsprechende Rechtsstellung in einem anderen Mitgliedstaat der Europäischenentsprechende Rechtsstellung in einem anderen Mitgliedstaat der Europäischen

Union innehat und in einem anderen Mitgliedstaat der Europäischen UnionUnion innehat und in einem anderen Mitgliedstaat der Europäischen Union

international Schutzberechtigter ist, darf außer in den Fällen des § 60 Absatz 8international Schutzberechtigter ist, darf außer in den Fällen des § 60 Absatz 8

Satz 1 nur in den schutzgewährenden Mitgliedstaat abgeschoben werden. § 60Satz 1 nur in den schutzgewährenden Mitgliedstaat abgeschoben werden. § 60



Absatz 2, 3, 5 und 7 bleibt unberührt.Absatz 2, 3, 5 und 7 bleibt unberührt.

(2) Die Ausreisepflicht ist vollziehbar, wenn der Ausländer(2) Die Ausreisepflicht ist vollziehbar, wenn der Ausländer

1. unerlaubt eingereist ist,1. unerlaubt eingereist ist,

2. noch nicht die erstmalige Erteilung des erforderlichen Aufenthaltstitels oder noch2. noch nicht die erstmalige Erteilung des erforderlichen Aufenthaltstitels oder noch

nicht die Verlängerung beantragt hat oder trotz erfolgter Antragstellung dernicht die Verlängerung beantragt hat oder trotz erfolgter Antragstellung der

Aufenthalt nicht nach § 81 Abs. 3 als erlaubt oder der Aufenthaltstitel nach § 81Aufenthalt nicht nach § 81 Abs. 3 als erlaubt oder der Aufenthaltstitel nach § 81

Abs. 4 nicht als fortbestehend gilt oderAbs. 4 nicht als fortbestehend gilt oder

3. auf Grund einer Rückführungsentscheidung eines anderen Mitgliedstaates der3. auf Grund einer Rückführungsentscheidung eines anderen Mitgliedstaates der

Europäischen Union gemäß Artikel 3 der Richtlinie 2001/40/EG des Rates vom 28.Europäischen Union gemäß Artikel 3 der Richtlinie 2001/40/EG des Rates vom 28.

Mai 2001 über die gegenseitige Anerkennung von Entscheidungen über dieMai 2001 über die gegenseitige Anerkennung von Entscheidungen über die

Rückführung von Drittstaatsangehörigen (ABl. EG Nr. L 149 S. 34) ausreisepflichtigRückführung von Drittstaatsangehörigen (ABl. EG Nr. L 149 S. 34) ausreisepflichtig

wird, sofern diese von der zuständigen Behörde anerkannt wird.wird, sofern diese von der zuständigen Behörde anerkannt wird.

Im Übrigen ist die Ausreisepflicht erst vollziehbar, wenn die Versagung desIm Übrigen ist die Ausreisepflicht erst vollziehbar, wenn die Versagung des

Aufenthaltstitels oder der sonstige Verwaltungsakt, durch den der Ausländer nach §Aufenthaltstitels oder der sonstige Verwaltungsakt, durch den der Ausländer nach §

50 Abs. 1 ausreisepflichtig wird, vollziehbar ist.50 Abs. 1 ausreisepflichtig wird, vollziehbar ist.

(3) Die Überwachung der Ausreise ist insbesondere erforderlich, wenn der(3) Die Überwachung der Ausreise ist insbesondere erforderlich, wenn der

AusländerAusländer

1. sich auf richterliche Anordnung in Haft oder in sonstigem öffentlichen1. sich auf richterliche Anordnung in Haft oder in sonstigem öffentlichen

Gewahrsam befindet,Gewahrsam befindet,

2. innerhalb der ihm gesetzten Ausreisefrist nicht ausgereist ist,2. innerhalb der ihm gesetzten Ausreisefrist nicht ausgereist ist,

3. auf Grund eines besonders schwerwiegenden Ausweisungsinteresses nach § 543. auf Grund eines besonders schwerwiegenden Ausweisungsinteresses nach § 54

Absatz 1 in Verbindung mit § 53 ausgewiesen worden ist,Absatz 1 in Verbindung mit § 53 ausgewiesen worden ist,

4. mittellos ist,4. mittellos ist,

5. keinen Pass oder Passersatz besitzt,5. keinen Pass oder Passersatz besitzt,

6. gegenüber der Ausländerbehörde zum Zweck der Täuschung unrichtige Angaben6. gegenüber der Ausländerbehörde zum Zweck der Täuschung unrichtige Angaben

gemacht oder die Angaben verweigert hat odergemacht oder die Angaben verweigert hat oder

7. zu erkennen gegeben hat, dass er seiner Ausreisepflicht nicht nachkommen7. zu erkennen gegeben hat, dass er seiner Ausreisepflicht nicht nachkommen

wird.wird.

(4) Die die Abschiebung durchführende Behörde ist befugt, zum Zweck der(4) Die die Abschiebung durchführende Behörde ist befugt, zum Zweck der

Abschiebung den Ausländer zum Flughafen oder Grenzübergang zu verbringen undAbschiebung den Ausländer zum Flughafen oder Grenzübergang zu verbringen und

ihn zu diesem Zweck kurzzeitig festzuhalten. Das Festhalten ist auf das zurihn zu diesem Zweck kurzzeitig festzuhalten. Das Festhalten ist auf das zur

Durchführung der Abschiebung unvermeidliche Maß zu beschränken.Durchführung der Abschiebung unvermeidliche Maß zu beschränken.



(5) Soweit der Zweck der Durchführung der Abschiebung es erfordert, kann die die(5) Soweit der Zweck der Durchführung der Abschiebung es erfordert, kann die die

Abschiebung durchführende Behörde die Wohnung des abzuschiebendenAbschiebung durchführende Behörde die Wohnung des abzuschiebenden

Ausländers zu dem Zweck seiner Ergreifung betreten, wenn Tatsachen vorliegen,Ausländers zu dem Zweck seiner Ergreifung betreten, wenn Tatsachen vorliegen,

aus denen zu schließen ist, dass sich der Ausländer dort befindet. Die Wohnungaus denen zu schließen ist, dass sich der Ausländer dort befindet. Die Wohnung

umfasst die Wohn- und Nebenräume, Arbeits-, Betriebs- und Geschäftsräumeumfasst die Wohn- und Nebenräume, Arbeits-, Betriebs- und Geschäftsräume

sowie anderes befriedetes Besitztum.sowie anderes befriedetes Besitztum.

(6) Soweit der Zweck der Durchführung der Abschiebung es erfordert, kann die die(6) Soweit der Zweck der Durchführung der Abschiebung es erfordert, kann die die

Abschiebung durchführende Behörde eine Durchsuchung der Wohnung desAbschiebung durchführende Behörde eine Durchsuchung der Wohnung des

abzuschiebenden Ausländers zu dem Zweck seiner Ergreifung vornehmen. Beiabzuschiebenden Ausländers zu dem Zweck seiner Ergreifung vornehmen. Bei

anderen Personen sind Durchsuchungen nur zur Ergreifung des abzuschiebendenanderen Personen sind Durchsuchungen nur zur Ergreifung des abzuschiebenden

Ausländers zulässig, wenn Tatsachen vorliegen, aus denen zu schließen ist, dassAusländers zulässig, wenn Tatsachen vorliegen, aus denen zu schließen ist, dass

der Ausländer sich in den zu durchsuchenden Räumen befindet. Absatz 5 Satz 2der Ausländer sich in den zu durchsuchenden Räumen befindet. Absatz 5 Satz 2

gilt entsprechend.gilt entsprechend.

(7) Zur Nachtzeit darf die Wohnung nur betreten oder durchsucht werden, wenn(7) Zur Nachtzeit darf die Wohnung nur betreten oder durchsucht werden, wenn

Tatsachen vorliegen, aus denen zu schließen ist, dass die Ergreifung desTatsachen vorliegen, aus denen zu schließen ist, dass die Ergreifung des

Ausländers zum Zweck seiner Abschiebung andernfalls vereitelt wird. DieAusländers zum Zweck seiner Abschiebung andernfalls vereitelt wird. Die

Organisation der Abschiebung ist keine Tatsache im Sinne von Satz 1.Organisation der Abschiebung ist keine Tatsache im Sinne von Satz 1.

(8) Durchsuchungen nach Absatz 6 dürfen nur durch den Richter, bei Gefahr im(8) Durchsuchungen nach Absatz 6 dürfen nur durch den Richter, bei Gefahr im

Verzug auch durch die die Abschiebung durchführende Behörde angeordnetVerzug auch durch die die Abschiebung durchführende Behörde angeordnet

werden. Die Annahme von Gefahr im Verzug kann nach Betreten der Wohnungwerden. Die Annahme von Gefahr im Verzug kann nach Betreten der Wohnung

nach Absatz 5 nicht darauf gestützt werden, dass der Ausländer nicht angetroffennach Absatz 5 nicht darauf gestützt werden, dass der Ausländer nicht angetroffen

wurde.wurde.

(9) Der Inhaber der zu durchsuchenden Räume darf der Durchsuchung beiwohnen.(9) Der Inhaber der zu durchsuchenden Räume darf der Durchsuchung beiwohnen.

Ist er abwesend, so ist, wenn möglich, sein Vertreter oder ein erwachsenerIst er abwesend, so ist, wenn möglich, sein Vertreter oder ein erwachsener

Angehöriger, Hausgenosse oder Nachbar hinzuzuziehen. Dem Inhaber oder der inAngehöriger, Hausgenosse oder Nachbar hinzuzuziehen. Dem Inhaber oder der in

dessen Abwesenheit hinzugezogenen Person ist in den Fällen des Absatzes 6 Satzdessen Abwesenheit hinzugezogenen Person ist in den Fällen des Absatzes 6 Satz

2 der Zweck der Durchsuchung vor deren Beginn bekannt zu machen. Über die2 der Zweck der Durchsuchung vor deren Beginn bekannt zu machen. Über die

Durchsuchung ist eine Niederschrift zu fertigen. Sie muss die verantwortlicheDurchsuchung ist eine Niederschrift zu fertigen. Sie muss die verantwortliche

Dienststelle, Grund, Zeit und Ort der Durchsuchung und, falls keine gerichtlicheDienststelle, Grund, Zeit und Ort der Durchsuchung und, falls keine gerichtliche

Anordnung ergangen ist, auch Tatsachen, welche die Annahme einer Gefahr imAnordnung ergangen ist, auch Tatsachen, welche die Annahme einer Gefahr im

Verzug begründet haben, enthalten. Dem Wohnungsinhaber oder seinem VertreterVerzug begründet haben, enthalten. Dem Wohnungsinhaber oder seinem Vertreter

ist auf Verlangen eine Abschrift der Niederschrift auszuhändigen. Ist dieist auf Verlangen eine Abschrift der Niederschrift auszuhändigen. Ist die

Anfertigung der Niederschrift oder die Aushändigung einer Abschrift nach denAnfertigung der Niederschrift oder die Aushändigung einer Abschrift nach den

besonderen Umständen des Falles nicht möglich oder würde sie den Zweck derbesonderen Umständen des Falles nicht möglich oder würde sie den Zweck der

Durchsuchung gefährden, so sind dem Wohnungsinhaber oder der hinzugezogenenDurchsuchung gefährden, so sind dem Wohnungsinhaber oder der hinzugezogenen

Person lediglich die Durchsuchung unter Angabe der verantwortlichen DienststellePerson lediglich die Durchsuchung unter Angabe der verantwortlichen Dienststelle



sowie Zeit und Ort der Durchsuchung schriftlich zu bestätigen.sowie Zeit und Ort der Durchsuchung schriftlich zu bestätigen.

(10) Weitergehende Regelungen der Länder, die den Regelungsgehalt der Absätze(10) Weitergehende Regelungen der Länder, die den Regelungsgehalt der Absätze

5 bis 9 betreffen, bleiben unberührt.5 bis 9 betreffen, bleiben unberührt.

§ 58a Abschiebungsanordnung§ 58a Abschiebungsanordnung

(1) Die oberste Landesbehörde kann gegen einen Ausländer auf Grund einer auf(1) Die oberste Landesbehörde kann gegen einen Ausländer auf Grund einer auf

Tatsachen gestützten Prognose zur Abwehr einer besonderen Gefahr für dieTatsachen gestützten Prognose zur Abwehr einer besonderen Gefahr für die

Sicherheit der Bundesrepublik Deutschland oder einer terroristischen Gefahr ohneSicherheit der Bundesrepublik Deutschland oder einer terroristischen Gefahr ohne

vorhergehende Ausweisung eine Abschiebungsanordnung erlassen. Dievorhergehende Ausweisung eine Abschiebungsanordnung erlassen. Die

Abschiebungsanordnung ist sofort vollziehbar; einer AbschiebungsandrohungAbschiebungsanordnung ist sofort vollziehbar; einer Abschiebungsandrohung

bedarf es nicht.bedarf es nicht.

(2) Das Bundesministerium des Innern, für Bau und Heimat kann die Übernahme(2) Das Bundesministerium des Innern, für Bau und Heimat kann die Übernahme

der Zuständigkeit erklären, wenn ein besonderes Interesse des Bundes besteht.der Zuständigkeit erklären, wenn ein besonderes Interesse des Bundes besteht.

Die oberste Landesbehörde ist hierüber zu unterrichten. AbschiebungsanordnungenDie oberste Landesbehörde ist hierüber zu unterrichten. Abschiebungsanordnungen

des Bundes werden von der Bundespolizei vollzogen.des Bundes werden von der Bundespolizei vollzogen.

(3) Eine Abschiebungsanordnung darf nicht vollzogen werden, wenn die(3) Eine Abschiebungsanordnung darf nicht vollzogen werden, wenn die

Voraussetzungen für ein Abschiebungsverbot nach § 60 Abs. 1 bis 8 gegeben sind.Voraussetzungen für ein Abschiebungsverbot nach § 60 Abs. 1 bis 8 gegeben sind.

§ 59 Abs. 2 und 3 ist entsprechend anzuwenden. Die Prüfung obliegt der über die§ 59 Abs. 2 und 3 ist entsprechend anzuwenden. Die Prüfung obliegt der über die

Abschiebungsanordnung entscheidenden Behörde, die nicht an hierzu getroffeneAbschiebungsanordnung entscheidenden Behörde, die nicht an hierzu getroffene

Feststellungen aus anderen Verfahren gebunden ist.Feststellungen aus anderen Verfahren gebunden ist.

(4) Dem Ausländer ist nach Bekanntgabe der Abschiebungsanordnung unverzüglich(4) Dem Ausländer ist nach Bekanntgabe der Abschiebungsanordnung unverzüglich

Gelegenheit zu geben, mit einem Rechtsbeistand seiner Wahl VerbindungGelegenheit zu geben, mit einem Rechtsbeistand seiner Wahl Verbindung

aufzunehmen, es sei denn, er hat sich zuvor anwaltlichen Beistands versichert; eraufzunehmen, es sei denn, er hat sich zuvor anwaltlichen Beistands versichert; er

ist hierauf, auf die Rechtsfolgen der Abschiebungsanordnung und die gegebenenist hierauf, auf die Rechtsfolgen der Abschiebungsanordnung und die gegebenen

Rechtsbehelfe hinzuweisen. Ein Antrag auf Gewährung vorläufigen RechtsschutzesRechtsbehelfe hinzuweisen. Ein Antrag auf Gewährung vorläufigen Rechtsschutzes

nach der Verwaltungsgerichtsordnung ist innerhalb von sieben Tagen nachnach der Verwaltungsgerichtsordnung ist innerhalb von sieben Tagen nach

Bekanntgabe der Abschiebungsanordnung zu stellen. Die Abschiebung darf bisBekanntgabe der Abschiebungsanordnung zu stellen. Die Abschiebung darf bis

zum Ablauf der Frist nach Satz 2 und im Falle der rechtzeitigen Antragstellung biszum Ablauf der Frist nach Satz 2 und im Falle der rechtzeitigen Antragstellung bis

zur Entscheidung des Gerichts über den Antrag auf vorläufigen Rechtsschutz nichtzur Entscheidung des Gerichts über den Antrag auf vorläufigen Rechtsschutz nicht

vollzogen werden.vollzogen werden.

§ 59 Androhung der Abschiebung§ 59 Androhung der Abschiebung

(1) Die Abschiebung ist unter Bestimmung einer angemessenen Frist zwischen(1) Die Abschiebung ist unter Bestimmung einer angemessenen Frist zwischen

sieben und 30 Tagen für die freiwillige Ausreise anzudrohen. Ausnahmsweise kannsieben und 30 Tagen für die freiwillige Ausreise anzudrohen. Ausnahmsweise kann

eine kürzere Frist gesetzt oder von einer Fristsetzung abgesehen werden, wenneine kürzere Frist gesetzt oder von einer Fristsetzung abgesehen werden, wenn

dies im Einzelfall zur Wahrung überwiegender öffentlicher Belange zwingenddies im Einzelfall zur Wahrung überwiegender öffentlicher Belange zwingend

erforderlich ist, insbesondere wennerforderlich ist, insbesondere wenn



1. der begründete Verdacht besteht, dass der Ausländer sich der Abschiebung1. der begründete Verdacht besteht, dass der Ausländer sich der Abschiebung

entziehen will, oderentziehen will, oder

2. von dem Ausländer eine erhebliche Gefahr für die öffentliche Sicherheit oder2. von dem Ausländer eine erhebliche Gefahr für die öffentliche Sicherheit oder

Ordnung ausgeht.Ordnung ausgeht.

Unter den in Satz 2 genannten Voraussetzungen kann darüber hinaus auch vonUnter den in Satz 2 genannten Voraussetzungen kann darüber hinaus auch von

einer Abschiebungsandrohung abgesehen werden, wenneiner Abschiebungsandrohung abgesehen werden, wenn

1. der Aufenthaltstitel nach § 51 Absatz 1 Nummer 3 bis 5 erloschen ist oder1. der Aufenthaltstitel nach § 51 Absatz 1 Nummer 3 bis 5 erloschen ist oder

2. der Ausländer bereits unter Wahrung der Erfordernisse des § 77 auf das2. der Ausländer bereits unter Wahrung der Erfordernisse des § 77 auf das

Bestehen seiner Ausreisepflicht hingewiesen worden ist.Bestehen seiner Ausreisepflicht hingewiesen worden ist.

Die Ausreisefrist kann unter Berücksichtigung der besonderen Umstände desDie Ausreisefrist kann unter Berücksichtigung der besonderen Umstände des

Einzelfalls angemessen verlängert oder für einen längeren Zeitraum festgesetztEinzelfalls angemessen verlängert oder für einen längeren Zeitraum festgesetzt

werden. § 60a Absatz 2 bleibt unberührt. Wenn die Vollziehbarkeit derwerden. § 60a Absatz 2 bleibt unberührt. Wenn die Vollziehbarkeit der

Ausreisepflicht oder der Abschiebungsandrohung entfällt, wird die AusreisefristAusreisepflicht oder der Abschiebungsandrohung entfällt, wird die Ausreisefrist

unterbrochen und beginnt nach Wiedereintritt der Vollziehbarkeit erneut zu laufen.unterbrochen und beginnt nach Wiedereintritt der Vollziehbarkeit erneut zu laufen.

Einer erneuten Fristsetzung bedarf es nicht. Nach Ablauf der Frist zur freiwilligenEiner erneuten Fristsetzung bedarf es nicht. Nach Ablauf der Frist zur freiwilligen

Ausreise darf der Termin der Abschiebung dem Ausländer nicht angekündigtAusreise darf der Termin der Abschiebung dem Ausländer nicht angekündigt

werden.werden.

(2) In der Androhung soll der Staat bezeichnet werden, in den der Ausländer(2) In der Androhung soll der Staat bezeichnet werden, in den der Ausländer

abgeschoben werden soll, und der Ausländer darauf hingewiesen werden, dass erabgeschoben werden soll, und der Ausländer darauf hingewiesen werden, dass er

auch in einen anderen Staat abgeschoben werden kann, in den er einreisen darfauch in einen anderen Staat abgeschoben werden kann, in den er einreisen darf

oder der zu seiner Übernahme verpflichtet ist. Gebietskörperschaften im Sinne deroder der zu seiner Übernahme verpflichtet ist. Gebietskörperschaften im Sinne der

Anhänge I und II der Verordnung (EU) 2018/1806 des Europäischen ParlamentsAnhänge I und II der Verordnung (EU) 2018/1806 des Europäischen Parlaments

und des Rates vom 14. November 2018 zur Aufstellung der Liste der Drittländer,und des Rates vom 14. November 2018 zur Aufstellung der Liste der Drittländer,

deren Staatsangehörige beim Überschreiten der Außengrenzen im Besitz einesderen Staatsangehörige beim Überschreiten der Außengrenzen im Besitz eines

Visums sein müssen, sowie der Liste der Drittländer, deren Staatsangehörige vonVisums sein müssen, sowie der Liste der Drittländer, deren Staatsangehörige von

dieser Visumpflicht befreit sind (ABl. L 303 vom 28.11.2018, S. 39), sind Staatendieser Visumpflicht befreit sind (ABl. L 303 vom 28.11.2018, S. 39), sind Staaten

gleichgestellt.gleichgestellt.

(3) Dem Erlass der Androhung steht das Vorliegen von Abschiebungsverboten und(3) Dem Erlass der Androhung steht das Vorliegen von Abschiebungsverboten und

Gründen für die vorübergehende Aussetzung der Abschiebung nicht entgegen. InGründen für die vorübergehende Aussetzung der Abschiebung nicht entgegen. In

der Androhung ist der Staat zu bezeichnen, in den der Ausländer nichtder Androhung ist der Staat zu bezeichnen, in den der Ausländer nicht

abgeschoben werden darf. Stellt das Verwaltungsgericht das Vorliegen einesabgeschoben werden darf. Stellt das Verwaltungsgericht das Vorliegen eines

Abschiebungsverbots fest, so bleibt die Rechtmäßigkeit der Androhung im ÜbrigenAbschiebungsverbots fest, so bleibt die Rechtmäßigkeit der Androhung im Übrigen

unberührt.unberührt.

(4) Nach dem Eintritt der Unanfechtbarkeit der Abschiebungsandrohung bleiben für(4) Nach dem Eintritt der Unanfechtbarkeit der Abschiebungsandrohung bleiben für

weitere Entscheidungen der Ausländerbehörde über die Abschiebung oder dieweitere Entscheidungen der Ausländerbehörde über die Abschiebung oder die



Aussetzung der Abschiebung Umstände unberücksichtigt, die einer Abschiebung inAussetzung der Abschiebung Umstände unberücksichtigt, die einer Abschiebung in

den in der Abschiebungsandrohung bezeichneten Staat entgegenstehen und dieden in der Abschiebungsandrohung bezeichneten Staat entgegenstehen und die

vor dem Eintritt der Unanfechtbarkeit der Abschiebungsandrohung eingetreten sind;vor dem Eintritt der Unanfechtbarkeit der Abschiebungsandrohung eingetreten sind;

sonstige von dem Ausländer geltend gemachte Umstände, die der Abschiebungsonstige von dem Ausländer geltend gemachte Umstände, die der Abschiebung

oder der Abschiebung in diesen Staat entgegenstehen, können unberücksichtigtoder der Abschiebung in diesen Staat entgegenstehen, können unberücksichtigt

bleiben. Die Vorschriften, nach denen der Ausländer die im Satz 1 bezeichnetenbleiben. Die Vorschriften, nach denen der Ausländer die im Satz 1 bezeichneten

Umstände gerichtlich im Wege der Klage oder im Verfahren des vorläufigenUmstände gerichtlich im Wege der Klage oder im Verfahren des vorläufigen

Rechtsschutzes nach der Verwaltungsgerichtsordnung geltend machen kann,Rechtsschutzes nach der Verwaltungsgerichtsordnung geltend machen kann,

bleiben unberührt.bleiben unberührt.

(5) In den Fällen des § 58 Abs. 3 Nr. 1 bedarf es keiner Fristsetzung; der Ausländer(5) In den Fällen des § 58 Abs. 3 Nr. 1 bedarf es keiner Fristsetzung; der Ausländer

wird aus der Haft oder dem öffentlichen Gewahrsam abgeschoben. Diewird aus der Haft oder dem öffentlichen Gewahrsam abgeschoben. Die

Abschiebung soll mindestens eine Woche vorher angekündigt werden.Abschiebung soll mindestens eine Woche vorher angekündigt werden.

(6) Über die Fristgewährung nach Absatz 1 wird dem Ausländer eine Bescheinigung(6) Über die Fristgewährung nach Absatz 1 wird dem Ausländer eine Bescheinigung

ausgestellt.ausgestellt.

(7) Liegen der Ausländerbehörde konkrete Anhaltspunkte dafür vor, dass der(7) Liegen der Ausländerbehörde konkrete Anhaltspunkte dafür vor, dass der

Ausländer Opfer einer in § 25 Absatz 4a Satz 1 oder in § 25 Absatz 4b Satz 1Ausländer Opfer einer in § 25 Absatz 4a Satz 1 oder in § 25 Absatz 4b Satz 1

genannten Straftat wurde, setzt sie abweichend von Absatz 1 Satz 1 einegenannten Straftat wurde, setzt sie abweichend von Absatz 1 Satz 1 eine

Ausreisefrist, die so zu bemessen ist, dass er eine Entscheidung über seineAusreisefrist, die so zu bemessen ist, dass er eine Entscheidung über seine

Aussagebereitschaft nach § 25 Absatz 4a Satz 2 Nummer 3 oder nach § 25 AbsatzAussagebereitschaft nach § 25 Absatz 4a Satz 2 Nummer 3 oder nach § 25 Absatz

4b Satz 2 Nummer 2 treffen kann. Die Ausreisefrist beträgt mindestens drei4b Satz 2 Nummer 2 treffen kann. Die Ausreisefrist beträgt mindestens drei

Monate. Die Ausländerbehörde kann von der Festsetzung einer Ausreisefrist nachMonate. Die Ausländerbehörde kann von der Festsetzung einer Ausreisefrist nach

Satz 1 absehen, diese aufheben oder verkürzen, wennSatz 1 absehen, diese aufheben oder verkürzen, wenn

1. der Aufenthalt des Ausländers die öffentliche Sicherheit und Ordnung oder1. der Aufenthalt des Ausländers die öffentliche Sicherheit und Ordnung oder

sonstige erhebliche Interessen der Bundesrepublik Deutschland beeinträchtigt odersonstige erhebliche Interessen der Bundesrepublik Deutschland beeinträchtigt oder

2. der Ausländer freiwillig nach der Unterrichtung nach Satz 4 wieder Verbindung2. der Ausländer freiwillig nach der Unterrichtung nach Satz 4 wieder Verbindung

zu den Personen nach § 25 Absatz 4a Satz 2 Nummer 2 aufgenommen hat.zu den Personen nach § 25 Absatz 4a Satz 2 Nummer 2 aufgenommen hat.

Die Ausländerbehörde oder eine durch sie beauftragte Stelle unterrichtet denDie Ausländerbehörde oder eine durch sie beauftragte Stelle unterrichtet den

Ausländer über die geltenden Regelungen, Programme und Maßnahmen für OpferAusländer über die geltenden Regelungen, Programme und Maßnahmen für Opfer

von in § 25 Absatz 4a Satz 1 genannten Straftaten.von in § 25 Absatz 4a Satz 1 genannten Straftaten.

(8) Ausländer, die ohne die nach § 4a Absatz 5 erforderliche Berechtigung zur(8) Ausländer, die ohne die nach § 4a Absatz 5 erforderliche Berechtigung zur

Erwerbstätigkeit beschäftigt waren, sind vor der Abschiebung über die Rechte nachErwerbstätigkeit beschäftigt waren, sind vor der Abschiebung über die Rechte nach

Artikel 6 Absatz 2 und Artikel 13 der Richtlinie 2009/52/EG des EuropäischenArtikel 6 Absatz 2 und Artikel 13 der Richtlinie 2009/52/EG des Europäischen

Parlaments und des Rates vom 18. Juni 2009 über Mindeststandards fürParlaments und des Rates vom 18. Juni 2009 über Mindeststandards für

Sanktionen und Maßnahmen gegen Arbeitgeber, die Drittstaatsangehörige ohneSanktionen und Maßnahmen gegen Arbeitgeber, die Drittstaatsangehörige ohne

rechtmäßigen Aufenthalt beschäftigen (ABl. L 168 vom 30.6.2009, S. 24), zurechtmäßigen Aufenthalt beschäftigen (ABl. L 168 vom 30.6.2009, S. 24), zu



unterrichten.unterrichten.

§ 60 Verbot der Abschiebung§ 60 Verbot der Abschiebung

(1) In Anwendung des Abkommens vom 28. Juli 1951 über die Rechtsstellung der(1) In Anwendung des Abkommens vom 28. Juli 1951 über die Rechtsstellung der

Flüchtlinge (BGBl. 1953 II S. 559) darf ein Ausländer nicht in einen StaatFlüchtlinge (BGBl. 1953 II S. 559) darf ein Ausländer nicht in einen Staat

abgeschoben werden, in dem sein Leben oder seine Freiheit wegen seiner Rasse,abgeschoben werden, in dem sein Leben oder seine Freiheit wegen seiner Rasse,

Religion, Nationalität, seiner Zugehörigkeit zu einer bestimmten sozialen GruppeReligion, Nationalität, seiner Zugehörigkeit zu einer bestimmten sozialen Gruppe

oder wegen seiner politischen Überzeugung bedroht ist. Dies gilt auch füroder wegen seiner politischen Überzeugung bedroht ist. Dies gilt auch für

Asylberechtigte und Ausländer, denen die Flüchtlingseigenschaft unanfechtbarAsylberechtigte und Ausländer, denen die Flüchtlingseigenschaft unanfechtbar

zuerkannt wurde oder die aus einem anderen Grund im Bundesgebiet diezuerkannt wurde oder die aus einem anderen Grund im Bundesgebiet die

Rechtsstellung ausländischer Flüchtlinge genießen oder die außerhalb desRechtsstellung ausländischer Flüchtlinge genießen oder die außerhalb des

Bundesgebiets als ausländische Flüchtlinge nach dem Abkommen über dieBundesgebiets als ausländische Flüchtlinge nach dem Abkommen über die

Rechtsstellung der Flüchtlinge anerkannt sind. Wenn der Ausländer sich auf dasRechtsstellung der Flüchtlinge anerkannt sind. Wenn der Ausländer sich auf das

Abschiebungsverbot nach diesem Absatz beruft, stellt das Bundesamt für MigrationAbschiebungsverbot nach diesem Absatz beruft, stellt das Bundesamt für Migration

und Flüchtlinge außer in den Fällen des Satzes 2 in einem Asylverfahren fest, obund Flüchtlinge außer in den Fällen des Satzes 2 in einem Asylverfahren fest, ob

die Voraussetzungen des Satzes 1 vorliegen und dem Ausländer diedie Voraussetzungen des Satzes 1 vorliegen und dem Ausländer die

Flüchtlingseigenschaft zuzuerkennen ist. Die Entscheidung des Bundesamtes kannFlüchtlingseigenschaft zuzuerkennen ist. Die Entscheidung des Bundesamtes kann

nur nach den Vorschriften des Asylgesetzes angefochten werden.nur nach den Vorschriften des Asylgesetzes angefochten werden.

(2) Ein Ausländer darf nicht in einen Staat abgeschoben werden, in dem ihm der in(2) Ein Ausländer darf nicht in einen Staat abgeschoben werden, in dem ihm der in

§ 4 Absatz 1 des Asylgesetzes bezeichnete ernsthafte Schaden droht. Absatz 1§ 4 Absatz 1 des Asylgesetzes bezeichnete ernsthafte Schaden droht. Absatz 1

Satz 3 und 4 gilt entsprechend.Satz 3 und 4 gilt entsprechend.

(3) Darf ein Ausländer nicht in einen Staat abgeschoben werden, weil dieser Staat(3) Darf ein Ausländer nicht in einen Staat abgeschoben werden, weil dieser Staat

den Ausländer wegen einer Straftat sucht und die Gefahr der Verhängung oder derden Ausländer wegen einer Straftat sucht und die Gefahr der Verhängung oder der

Vollstreckung der Todesstrafe besteht, finden die Vorschriften über die AuslieferungVollstreckung der Todesstrafe besteht, finden die Vorschriften über die Auslieferung

entsprechende Anwendung.entsprechende Anwendung.

(4) Liegt ein förmliches Auslieferungsersuchen oder ein mit der Ankündigung eines(4) Liegt ein förmliches Auslieferungsersuchen oder ein mit der Ankündigung eines

Auslieferungsersuchens verbundenes Festnahmeersuchen eines anderen StaatesAuslieferungsersuchens verbundenes Festnahmeersuchen eines anderen Staates

vor, darf der Ausländer bis zur Entscheidung über die Auslieferung nur mitvor, darf der Ausländer bis zur Entscheidung über die Auslieferung nur mit

Zustimmung der Behörde, die nach § 74 des Gesetzes über die internationaleZustimmung der Behörde, die nach § 74 des Gesetzes über die internationale

Rechtshilfe in Strafsachen für die Bewilligung der Auslieferung zuständig ist, inRechtshilfe in Strafsachen für die Bewilligung der Auslieferung zuständig ist, in

diesen Staat abgeschoben werden.diesen Staat abgeschoben werden.

(5) Ein Ausländer darf nicht abgeschoben werden, soweit sich aus der Anwendung(5) Ein Ausländer darf nicht abgeschoben werden, soweit sich aus der Anwendung

der Konvention vom 4. November 1950 zum Schutze der Menschenrechte undder Konvention vom 4. November 1950 zum Schutze der Menschenrechte und

Grundfreiheiten (BGBl. 1952 II S. 685) ergibt, dass die Abschiebung unzulässig ist.Grundfreiheiten (BGBl. 1952 II S. 685) ergibt, dass die Abschiebung unzulässig ist.

(6) Die allgemeine Gefahr, dass einem Ausländer in einem anderen Staat(6) Die allgemeine Gefahr, dass einem Ausländer in einem anderen Staat

Strafverfolgung und Bestrafung drohen können und, soweit sich aus den AbsätzenStrafverfolgung und Bestrafung drohen können und, soweit sich aus den Absätzen



2 bis 5 nicht etwas anderes ergibt, die konkrete Gefahr einer nach der2 bis 5 nicht etwas anderes ergibt, die konkrete Gefahr einer nach der

Rechtsordnung eines anderen Staates gesetzmäßigen Bestrafung stehen derRechtsordnung eines anderen Staates gesetzmäßigen Bestrafung stehen der

Abschiebung nicht entgegen.Abschiebung nicht entgegen.

(7) Von der Abschiebung eines Ausländers in einen anderen Staat soll abgesehen(7) Von der Abschiebung eines Ausländers in einen anderen Staat soll abgesehen

werden, wenn dort für diesen Ausländer eine erhebliche konkrete Gefahr für Leib,werden, wenn dort für diesen Ausländer eine erhebliche konkrete Gefahr für Leib,

Leben oder Freiheit besteht. § 60a Absatz 2c Satz 2 und 3 gilt entsprechend. EineLeben oder Freiheit besteht. § 60a Absatz 2c Satz 2 und 3 gilt entsprechend. Eine

erhebliche konkrete Gefahr aus gesundheitlichen Gründen liegt nur vor beierhebliche konkrete Gefahr aus gesundheitlichen Gründen liegt nur vor bei

lebensbedrohlichen oder schwerwiegenden Erkrankungen, die sich durch dielebensbedrohlichen oder schwerwiegenden Erkrankungen, die sich durch die

Abschiebung wesentlich verschlechtern würden. Es ist nicht erforderlich, dass dieAbschiebung wesentlich verschlechtern würden. Es ist nicht erforderlich, dass die

medizinische Versorgung im Zielstaat mit der Versorgung in der Bundesrepublikmedizinische Versorgung im Zielstaat mit der Versorgung in der Bundesrepublik

Deutschland gleichwertig ist. Eine ausreichende medizinische Versorgung liegt inDeutschland gleichwertig ist. Eine ausreichende medizinische Versorgung liegt in

der Regel auch vor, wenn diese nur in einem Teil des Zielstaats gewährleistet ist.der Regel auch vor, wenn diese nur in einem Teil des Zielstaats gewährleistet ist.

Gefahren nach Satz 1, denen die Bevölkerung oder die Bevölkerungsgruppe, derGefahren nach Satz 1, denen die Bevölkerung oder die Bevölkerungsgruppe, der

der Ausländer angehört, allgemein ausgesetzt ist, sind bei Anordnungen nach §der Ausländer angehört, allgemein ausgesetzt ist, sind bei Anordnungen nach §

60a Abs. 1 Satz 1 zu berücksichtigen.60a Abs. 1 Satz 1 zu berücksichtigen.

(8) Absatz 1 findet keine Anwendung, wenn der Ausländer aus schwerwiegenden(8) Absatz 1 findet keine Anwendung, wenn der Ausländer aus schwerwiegenden

Gründen als eine Gefahr für die Sicherheit der Bundesrepublik DeutschlandGründen als eine Gefahr für die Sicherheit der Bundesrepublik Deutschland

anzusehen ist oder eine Gefahr für die Allgemeinheit bedeutet, weil er wegen einesanzusehen ist oder eine Gefahr für die Allgemeinheit bedeutet, weil er wegen eines

Verbrechens oder besonders schweren Vergehens rechtskräftig zu einerVerbrechens oder besonders schweren Vergehens rechtskräftig zu einer

Freiheitsstrafe von mindestens drei Jahren verurteilt worden ist. Das Gleiche gilt,Freiheitsstrafe von mindestens drei Jahren verurteilt worden ist. Das Gleiche gilt,

wenn der Ausländer die Voraussetzungen des § 3 Abs. 2 des Asylgesetzes erfüllt.wenn der Ausländer die Voraussetzungen des § 3 Abs. 2 des Asylgesetzes erfüllt.

Von der Anwendung des Absatzes 1 kann abgesehen werden, wenn der AusländerVon der Anwendung des Absatzes 1 kann abgesehen werden, wenn der Ausländer

eine Gefahr für die Allgemeinheit bedeutet, weil er wegen einer oder mehrerereine Gefahr für die Allgemeinheit bedeutet, weil er wegen einer oder mehrerer

vorsätzlicher Straftaten gegen das Leben, die körperliche Unversehrtheit, dievorsätzlicher Straftaten gegen das Leben, die körperliche Unversehrtheit, die

sexuelle Selbstbestimmung, das Eigentum oder wegen Widerstands gegensexuelle Selbstbestimmung, das Eigentum oder wegen Widerstands gegen

Vollstreckungsbeamte rechtskräftig zu einer Freiheits- oder Jugendstrafe vonVollstreckungsbeamte rechtskräftig zu einer Freiheits- oder Jugendstrafe von

mindestens einem Jahr verurteilt worden ist, sofern die Straftat mit Gewalt, untermindestens einem Jahr verurteilt worden ist, sofern die Straftat mit Gewalt, unter

Anwendung von Drohung mit Gefahr für Leib oder Leben oder mit List begangenAnwendung von Drohung mit Gefahr für Leib oder Leben oder mit List begangen

worden ist oder eine Straftat nach § 177 des Strafgesetzbuches ist.worden ist oder eine Straftat nach § 177 des Strafgesetzbuches ist.

(9) In den Fällen des Absatzes 8 kann einem Ausländer, der einen Asylantrag(9) In den Fällen des Absatzes 8 kann einem Ausländer, der einen Asylantrag

gestellt hat, abweichend von den Vorschriften des Asylgesetzes die Abschiebunggestellt hat, abweichend von den Vorschriften des Asylgesetzes die Abschiebung

angedroht und diese durchgeführt werden. Die Absätze 2 bis 7 bleiben unberührt.angedroht und diese durchgeführt werden. Die Absätze 2 bis 7 bleiben unberührt.

(10) Soll ein Ausländer abgeschoben werden, bei dem die Voraussetzungen des(10) Soll ein Ausländer abgeschoben werden, bei dem die Voraussetzungen des

Absatzes 1 vorliegen, kann nicht davon abgesehen werden, die AbschiebungAbsatzes 1 vorliegen, kann nicht davon abgesehen werden, die Abschiebung

anzudrohen und eine angemessene Ausreisefrist zu setzen. In der Androhung sindanzudrohen und eine angemessene Ausreisefrist zu setzen. In der Androhung sind

die Staaten zu bezeichnen, in die der Ausländer nicht abgeschoben werden darf.die Staaten zu bezeichnen, in die der Ausländer nicht abgeschoben werden darf.



(11) (weggefallen)(11) (weggefallen)

§ 60a Vorübergehende Aussetzung der Abschiebung (Duldung)§ 60a Vorübergehende Aussetzung der Abschiebung (Duldung)

(1) Die oberste Landesbehörde kann aus völkerrechtlichen oder humanitären(1) Die oberste Landesbehörde kann aus völkerrechtlichen oder humanitären

Gründen oder zur Wahrung politischer Interessen der Bundesrepublik DeutschlandGründen oder zur Wahrung politischer Interessen der Bundesrepublik Deutschland

anordnen, dass die Abschiebung von Ausländern aus bestimmten Staaten oder vonanordnen, dass die Abschiebung von Ausländern aus bestimmten Staaten oder von

in sonstiger Weise bestimmten Ausländergruppen allgemein oder in bestimmtein sonstiger Weise bestimmten Ausländergruppen allgemein oder in bestimmte

Staaten für längstens drei Monate ausgesetzt wird. Für einen Zeitraum von längerStaaten für längstens drei Monate ausgesetzt wird. Für einen Zeitraum von länger

als sechs Monaten gilt § 23 Abs. 1.als sechs Monaten gilt § 23 Abs. 1.

(2) Die Abschiebung eines Ausländers ist auszusetzen, solange die Abschiebung(2) Die Abschiebung eines Ausländers ist auszusetzen, solange die Abschiebung

aus tatsächlichen oder rechtlichen Gründen unmöglich ist und keineaus tatsächlichen oder rechtlichen Gründen unmöglich ist und keine

Aufenthaltserlaubnis erteilt wird. Die Abschiebung eines Ausländers ist auchAufenthaltserlaubnis erteilt wird. Die Abschiebung eines Ausländers ist auch

auszusetzen, wenn seine vorübergehende Anwesenheit im Bundesgebiet für einauszusetzen, wenn seine vorübergehende Anwesenheit im Bundesgebiet für ein

Strafverfahren wegen eines Verbrechens von der Staatsanwaltschaft oder demStrafverfahren wegen eines Verbrechens von der Staatsanwaltschaft oder dem

Strafgericht für sachgerecht erachtet wird, weil ohne seine Angaben dieStrafgericht für sachgerecht erachtet wird, weil ohne seine Angaben die

Erforschung des Sachverhalts erschwert wäre. Einem Ausländer kann eine DuldungErforschung des Sachverhalts erschwert wäre. Einem Ausländer kann eine Duldung

erteilt werden, wenn dringende humanitäre oder persönliche Gründe odererteilt werden, wenn dringende humanitäre oder persönliche Gründe oder

erhebliche öffentliche Interessen seine vorübergehende weitere Anwesenheit imerhebliche öffentliche Interessen seine vorübergehende weitere Anwesenheit im

Bundesgebiet erfordern. Soweit die Beurkundung der Anerkennung einerBundesgebiet erfordern. Soweit die Beurkundung der Anerkennung einer

Vaterschaft oder der Zustimmung der Mutter für die Durchführung eines VerfahrensVaterschaft oder der Zustimmung der Mutter für die Durchführung eines Verfahrens

nach § 85a ausgesetzt wird, wird die Abschiebung des ausländischennach § 85a ausgesetzt wird, wird die Abschiebung des ausländischen

Anerkennenden, der ausländischen Mutter oder des ausländischen KindesAnerkennenden, der ausländischen Mutter oder des ausländischen Kindes

ausgesetzt, solange das Verfahren nach § 85a nicht durch vollziehbareausgesetzt, solange das Verfahren nach § 85a nicht durch vollziehbare

Entscheidung abgeschlossen ist.Entscheidung abgeschlossen ist.

(2a) Die Abschiebung eines Ausländers wird für eine Woche ausgesetzt, wenn(2a) Die Abschiebung eines Ausländers wird für eine Woche ausgesetzt, wenn

seine Zurückschiebung oder Abschiebung gescheitert ist, Abschiebungshaft nichtseine Zurückschiebung oder Abschiebung gescheitert ist, Abschiebungshaft nicht

angeordnet wird und die Bundesrepublik Deutschland auf Grund einerangeordnet wird und die Bundesrepublik Deutschland auf Grund einer

Rechtsvorschrift, insbesondere des Artikels 6 Abs. 1 der Richtlinie 2003/110/EGRechtsvorschrift, insbesondere des Artikels 6 Abs. 1 der Richtlinie 2003/110/EG

des Rates vom 25. November 2003 über die Unterstützung bei derdes Rates vom 25. November 2003 über die Unterstützung bei der

Durchbeförderung im Rahmen von Rückführungsmaßnahmen auf dem LuftwegDurchbeförderung im Rahmen von Rückführungsmaßnahmen auf dem Luftweg

(ABl. EU Nr. L 321 S. 26), zu seiner Rückübernahme verpflichtet ist. Die(ABl. EU Nr. L 321 S. 26), zu seiner Rückübernahme verpflichtet ist. Die

Aussetzung darf nicht nach Satz 1 verlängert werden. Die Einreise des AusländersAussetzung darf nicht nach Satz 1 verlängert werden. Die Einreise des Ausländers

ist zuzulassen.ist zuzulassen.

(2b) Solange ein Ausländer, der eine Aufenthaltserlaubnis nach § 25a Absatz 1(2b) Solange ein Ausländer, der eine Aufenthaltserlaubnis nach § 25a Absatz 1

besitzt, minderjährig ist, soll die Abschiebung seiner Eltern oder eines alleinbesitzt, minderjährig ist, soll die Abschiebung seiner Eltern oder eines allein

personensorgeberechtigten Elternteils sowie der minderjährigen Kinder, die mit denpersonensorgeberechtigten Elternteils sowie der minderjährigen Kinder, die mit den

Eltern oder dem allein personensorgeberechtigten Elternteil in familiärerEltern oder dem allein personensorgeberechtigten Elternteil in familiärer



Lebensgemeinschaft leben, ausgesetzt werden.Lebensgemeinschaft leben, ausgesetzt werden.

(2c) Es wird vermutet, dass der Abschiebung gesundheitliche Gründe nicht(2c) Es wird vermutet, dass der Abschiebung gesundheitliche Gründe nicht

entgegenstehen. Der Ausländer muss eine Erkrankung, die die Abschiebungentgegenstehen. Der Ausländer muss eine Erkrankung, die die Abschiebung

beeinträchtigen kann, durch eine qualifizierte ärztliche Bescheinigung glaubhaftbeeinträchtigen kann, durch eine qualifizierte ärztliche Bescheinigung glaubhaft

machen. Diese ärztliche Bescheinigung soll insbesondere die tatsächlichenmachen. Diese ärztliche Bescheinigung soll insbesondere die tatsächlichen

Umstände, auf deren Grundlage eine fachliche Beurteilung erfolgt ist, die MethodeUmstände, auf deren Grundlage eine fachliche Beurteilung erfolgt ist, die Methode

der Tatsachenerhebung, die fachlich-medizinische Beurteilung des Krankheitsbildesder Tatsachenerhebung, die fachlich-medizinische Beurteilung des Krankheitsbildes

(Diagnose), den Schweregrad der Erkrankung, den lateinischen Namen oder die(Diagnose), den Schweregrad der Erkrankung, den lateinischen Namen oder die

Klassifizierung der Erkrankung nach ICD 10 sowie die Folgen, die sich nachKlassifizierung der Erkrankung nach ICD 10 sowie die Folgen, die sich nach

ärztlicher Beurteilung aus der krankheitsbedingten Situation voraussichtlichärztlicher Beurteilung aus der krankheitsbedingten Situation voraussichtlich

ergeben, enthalten. Zur Behandlung der Erkrankung erforderliche Medikamenteergeben, enthalten. Zur Behandlung der Erkrankung erforderliche Medikamente

müssen mit der Angabe ihrer Wirkstoffe und diese mit ihrer internationalmüssen mit der Angabe ihrer Wirkstoffe und diese mit ihrer international

gebräuchlichen Bezeichnung aufgeführt sein.gebräuchlichen Bezeichnung aufgeführt sein.

(2d) Der Ausländer ist verpflichtet, der zuständigen Behörde die ärztliche(2d) Der Ausländer ist verpflichtet, der zuständigen Behörde die ärztliche

Bescheinigung nach Absatz 2c unverzüglich vorzulegen. Verletzt der Ausländer dieBescheinigung nach Absatz 2c unverzüglich vorzulegen. Verletzt der Ausländer die

Pflicht zur unverzüglichen Vorlage einer solchen ärztlichen Bescheinigung, darf diePflicht zur unverzüglichen Vorlage einer solchen ärztlichen Bescheinigung, darf die

zuständige Behörde das Vorbringen des Ausländers zu seiner Erkrankung nichtzuständige Behörde das Vorbringen des Ausländers zu seiner Erkrankung nicht

berücksichtigen, es sei denn, der Ausländer war unverschuldet an der Einholungberücksichtigen, es sei denn, der Ausländer war unverschuldet an der Einholung

einer solchen Bescheinigung gehindert oder es liegen anderweitig tatsächlicheeiner solchen Bescheinigung gehindert oder es liegen anderweitig tatsächliche

Anhaltspunkte für das Vorliegen einer lebensbedrohlichen oder schwerwiegendenAnhaltspunkte für das Vorliegen einer lebensbedrohlichen oder schwerwiegenden

Erkrankung, die sich durch die Abschiebung wesentlich verschlechtern würde, vor.Erkrankung, die sich durch die Abschiebung wesentlich verschlechtern würde, vor.

Legt der Ausländer eine Bescheinigung vor und ordnet die Behörde daraufhin eineLegt der Ausländer eine Bescheinigung vor und ordnet die Behörde daraufhin eine

ärztliche Untersuchung an, ist die Behörde berechtigt, die vorgetragene Erkrankungärztliche Untersuchung an, ist die Behörde berechtigt, die vorgetragene Erkrankung

nicht zu berücksichtigen, wenn der Ausländer der Anordnung ohne zureichendennicht zu berücksichtigen, wenn der Ausländer der Anordnung ohne zureichenden

Grund nicht Folge leistet. Der Ausländer ist auf die Verpflichtungen und auf dieGrund nicht Folge leistet. Der Ausländer ist auf die Verpflichtungen und auf die

Rechtsfolgen einer Verletzung dieser Verpflichtungen nach diesem AbsatzRechtsfolgen einer Verletzung dieser Verpflichtungen nach diesem Absatz

hinzuweisen.hinzuweisen.

(3) Die Ausreisepflicht eines Ausländers, dessen Abschiebung ausgesetzt ist, bleibt(3) Die Ausreisepflicht eines Ausländers, dessen Abschiebung ausgesetzt ist, bleibt

unberührt.unberührt.

(4) Über die Aussetzung der Abschiebung ist dem Ausländer eine Bescheinigung(4) Über die Aussetzung der Abschiebung ist dem Ausländer eine Bescheinigung

auszustellen.auszustellen.

(5) Die Aussetzung der Abschiebung erlischt mit der Ausreise des Ausländers. Sie(5) Die Aussetzung der Abschiebung erlischt mit der Ausreise des Ausländers. Sie

wird widerrufen, wenn die der Abschiebung entgegenstehenden Gründe entfallen.wird widerrufen, wenn die der Abschiebung entgegenstehenden Gründe entfallen.

Der Ausländer wird unverzüglich nach dem Erlöschen ohne erneute Androhung undDer Ausländer wird unverzüglich nach dem Erlöschen ohne erneute Androhung und

Fristsetzung abgeschoben, es sei denn, die Aussetzung wird erneuert. Ist dieFristsetzung abgeschoben, es sei denn, die Aussetzung wird erneuert. Ist die

Abschiebung länger als ein Jahr ausgesetzt, ist die durch Widerruf vorgeseheneAbschiebung länger als ein Jahr ausgesetzt, ist die durch Widerruf vorgesehene



Abschiebung mindestens einen Monat vorher anzukündigen; die Ankündigung ist zuAbschiebung mindestens einen Monat vorher anzukündigen; die Ankündigung ist zu

wiederholen, wenn die Aussetzung für mehr als ein Jahr erneuert wurde. Satz 4wiederholen, wenn die Aussetzung für mehr als ein Jahr erneuert wurde. Satz 4

findet keine Anwendung, wenn der Ausländer die der Abschiebungfindet keine Anwendung, wenn der Ausländer die der Abschiebung

entgegenstehenden Gründe durch vorsätzlich falsche Angaben oder durch eigeneentgegenstehenden Gründe durch vorsätzlich falsche Angaben oder durch eigene

Täuschung über seine Identität oder Staatsangehörigkeit selbst herbeiführt oderTäuschung über seine Identität oder Staatsangehörigkeit selbst herbeiführt oder

zumutbare Anforderungen an die Mitwirkung bei der Beseitigung vonzumutbare Anforderungen an die Mitwirkung bei der Beseitigung von

Ausreisehindernissen nicht erfüllt.Ausreisehindernissen nicht erfüllt.

(6) Einem Ausländer, der eine Duldung besitzt, darf die Ausübung einer(6) Einem Ausländer, der eine Duldung besitzt, darf die Ausübung einer

Erwerbstätigkeit nicht erlaubt werden, wennErwerbstätigkeit nicht erlaubt werden, wenn

1. er sich in das Inland begeben hat, um Leistungen nach dem1. er sich in das Inland begeben hat, um Leistungen nach dem

Asylbewerberleistungsgesetz zu erlangen,Asylbewerberleistungsgesetz zu erlangen,

2. aufenthaltsbeendende Maßnahmen bei ihm aus Gründen, die er selbst zu2. aufenthaltsbeendende Maßnahmen bei ihm aus Gründen, die er selbst zu

vertreten hat, nicht vollzogen werden können odervertreten hat, nicht vollzogen werden können oder

3. er Staatsangehöriger eines sicheren Herkunftsstaates nach § 29a des3. er Staatsangehöriger eines sicheren Herkunftsstaates nach § 29a des

Asylgesetzes ist und sein nach dem 31. August 2015 gestellter AsylantragAsylgesetzes ist und sein nach dem 31. August 2015 gestellter Asylantrag

abgelehnt oder zurückgenommen wurde, es sei denn, die Rücknahme erfolgte aufabgelehnt oder zurückgenommen wurde, es sei denn, die Rücknahme erfolgte auf

Grund einer Beratung nach § 24 Absatz 1 des Asylgesetzes beim Bundesamt fürGrund einer Beratung nach § 24 Absatz 1 des Asylgesetzes beim Bundesamt für

Migration und Flüchtlinge, oder ein Asylantrag nicht gestellt wurde.Migration und Flüchtlinge, oder ein Asylantrag nicht gestellt wurde.

Zu vertreten hat ein Ausländer die Gründe nach Satz 1 Nummer 2 insbesondere,Zu vertreten hat ein Ausländer die Gründe nach Satz 1 Nummer 2 insbesondere,

wenn er das Abschiebungshindernis durch eigene Täuschung über seine Identitätwenn er das Abschiebungshindernis durch eigene Täuschung über seine Identität

oder Staatsangehörigkeit oder durch eigene falsche Angaben selbst herbeiführt.oder Staatsangehörigkeit oder durch eigene falsche Angaben selbst herbeiführt.

Satz 1 Nummer 3 gilt bei unbegleiteten minderjährigen Ausländern nicht für dieSatz 1 Nummer 3 gilt bei unbegleiteten minderjährigen Ausländern nicht für die

Rücknahme des Asylantrags oder den Verzicht auf die Antragstellung, wenn dieRücknahme des Asylantrags oder den Verzicht auf die Antragstellung, wenn die

Rücknahme oder der Verzicht auf das Stellen eines Asylantrags im Interesse desRücknahme oder der Verzicht auf das Stellen eines Asylantrags im Interesse des

Kindeswohls erfolgte.Kindeswohls erfolgte.

§ 60b Duldung für Personen mit ungeklärter Identität§ 60b Duldung für Personen mit ungeklärter Identität

(1) Einem vollziehbar ausreisepflichtigen Ausländer wird die Duldung im Sinne des(1) Einem vollziehbar ausreisepflichtigen Ausländer wird die Duldung im Sinne des

§ 60a als „Duldung für Personen mit ungeklärter Identität“ erteilt, wenn die§ 60a als „Duldung für Personen mit ungeklärter Identität“ erteilt, wenn die

Abschiebung aus von ihm selbst zu vertretenden Gründen nicht vollzogen werdenAbschiebung aus von ihm selbst zu vertretenden Gründen nicht vollzogen werden

kann, weil er das Abschiebungshindernis durch eigene Täuschung über seinekann, weil er das Abschiebungshindernis durch eigene Täuschung über seine

Identität oder Staatsangehörigkeit oder durch eigene falsche Angaben selbstIdentität oder Staatsangehörigkeit oder durch eigene falsche Angaben selbst

herbeiführt oder er zumutbare Handlungen zur Erfüllung der besonderenherbeiführt oder er zumutbare Handlungen zur Erfüllung der besonderen

Passbeschaffungspflicht nach Absatz 2 Satz 1 und Absatz 3 Satz 1 nicht vornimmt.Passbeschaffungspflicht nach Absatz 2 Satz 1 und Absatz 3 Satz 1 nicht vornimmt.

Dem Ausländer ist die Bescheinigung über die Duldung nach § 60a Absatz 4 mitDem Ausländer ist die Bescheinigung über die Duldung nach § 60a Absatz 4 mit

dem Zusatz „für Personen mit ungeklärter Identität“ auszustellen.dem Zusatz „für Personen mit ungeklärter Identität“ auszustellen.



(2) Besitzt der vollziehbar ausreisepflichtige Ausländer keinen gültigen Pass oder(2) Besitzt der vollziehbar ausreisepflichtige Ausländer keinen gültigen Pass oder

Passersatz, ist er unbeschadet des § 3 verpflichtet, alle ihm unter BerücksichtigungPassersatz, ist er unbeschadet des § 3 verpflichtet, alle ihm unter Berücksichtigung

der Umstände des Einzelfalls zumutbaren Handlungen zur Beschaffung einesder Umstände des Einzelfalls zumutbaren Handlungen zur Beschaffung eines

Passes oder Passersatzes selbst vorzunehmen. Dies gilt nicht für Ausländer ab derPasses oder Passersatzes selbst vorzunehmen. Dies gilt nicht für Ausländer ab der

Stellung eines Asylantrages (§ 13 des Asylgesetzes) oder eines Asylgesuches (§Stellung eines Asylantrages (§ 13 des Asylgesetzes) oder eines Asylgesuches (§

18 des Asylgesetzes) bis zur rechtskräftigen Ablehnung des Asylantrages sowie für18 des Asylgesetzes) bis zur rechtskräftigen Ablehnung des Asylantrages sowie für

Ausländer, wenn ein Abschiebungsverbot nach § 60 Absatz 5 oder 7 vorliegt, es seiAusländer, wenn ein Abschiebungsverbot nach § 60 Absatz 5 oder 7 vorliegt, es sei

denn, das Abschiebungsverbot nach § 60 Absatz 7 beruht allein aufdenn, das Abschiebungsverbot nach § 60 Absatz 7 beruht allein auf

gesundheitlichen Gründen.gesundheitlichen Gründen.

(3) Im Sinne des Absatzes 2 Satz 1 ist dem Ausländer regelmäßig zumutbar,(3) Im Sinne des Absatzes 2 Satz 1 ist dem Ausländer regelmäßig zumutbar,

1. in der den Bestimmungen des deutschen Passrechts, insbesondere den §§ 6 und1. in der den Bestimmungen des deutschen Passrechts, insbesondere den §§ 6 und

15 des Passgesetzes in der jeweils geltenden Fassung, entsprechenden Weise an15 des Passgesetzes in der jeweils geltenden Fassung, entsprechenden Weise an

der Ausstellung oder Verlängerung mitzuwirken und die Behandlung eines Antragesder Ausstellung oder Verlängerung mitzuwirken und die Behandlung eines Antrages

durch die Behörden des Herkunftsstaates nach dem Recht des Herkunftsstaates zudurch die Behörden des Herkunftsstaates nach dem Recht des Herkunftsstaates zu

dulden, sofern dies nicht zu einer unzumutbaren Härte führt,dulden, sofern dies nicht zu einer unzumutbaren Härte führt,

2. bei Behörden des Herkunftsstaates persönlich vorzusprechen, an Anhörungen2. bei Behörden des Herkunftsstaates persönlich vorzusprechen, an Anhörungen

teilzunehmen, Lichtbilder nach Anforderung anzufertigen und Fingerabdrücketeilzunehmen, Lichtbilder nach Anforderung anzufertigen und Fingerabdrücke

abzugeben, nach der Rechts- und Verwaltungspraxis des Herkunftsstaatesabzugeben, nach der Rechts- und Verwaltungspraxis des Herkunftsstaates

erforderliche Angaben oder Erklärungen abzugeben oder sonstige nach dererforderliche Angaben oder Erklärungen abzugeben oder sonstige nach der

dortigen Rechts- und Verwaltungspraxis erforderliche Handlungen vorzunehmen,dortigen Rechts- und Verwaltungspraxis erforderliche Handlungen vorzunehmen,

soweit dies nicht unzumutbar ist,soweit dies nicht unzumutbar ist,

3. eine Erklärung gegenüber den Behörden des Herkunftsstaates, aus dem3. eine Erklärung gegenüber den Behörden des Herkunftsstaates, aus dem

Bundesgebiet freiwillig im Rahmen seiner rechtlichen Verpflichtung nach demBundesgebiet freiwillig im Rahmen seiner rechtlichen Verpflichtung nach dem

deutschen Recht auszureisen, abzugeben, sofern hiervon die Ausstellung desdeutschen Recht auszureisen, abzugeben, sofern hiervon die Ausstellung des

Reisedokumentes abhängig gemacht wird,Reisedokumentes abhängig gemacht wird,

4. sofern hiervon die Ausstellung des Reisedokumentes abhängig gemacht wird, zu4. sofern hiervon die Ausstellung des Reisedokumentes abhängig gemacht wird, zu

erklären, die Wehrpflicht zu erfüllen, sofern die Erfüllung der Wehrpflicht nicht auserklären, die Wehrpflicht zu erfüllen, sofern die Erfüllung der Wehrpflicht nicht aus

zwingenden Gründen unzumutbar ist, und andere zumutbare staatsbürgerlichezwingenden Gründen unzumutbar ist, und andere zumutbare staatsbürgerliche

Pflichten zu erfüllen,Pflichten zu erfüllen,

5. die vom Herkunftsstaat für die behördlichen Passbeschaffungsmaßnahmen5. die vom Herkunftsstaat für die behördlichen Passbeschaffungsmaßnahmen

allgemein festgelegten Gebühren zu zahlen, sofern es nicht für ihn unzumutbar istallgemein festgelegten Gebühren zu zahlen, sofern es nicht für ihn unzumutbar ist

undund

6. erneut um die Ausstellung des Passes oder Passersatzes im Rahmen des6. erneut um die Ausstellung des Passes oder Passersatzes im Rahmen des

Zumutbaren nachzusuchen und die Handlungen nach den Nummern 1 bis 5Zumutbaren nachzusuchen und die Handlungen nach den Nummern 1 bis 5

vorzunehmen, sofern auf Grund einer Änderung der Sach- und Rechtslage mit dervorzunehmen, sofern auf Grund einer Änderung der Sach- und Rechtslage mit der



Ausstellung des Passes oder Passersatzes durch die Behörden desAusstellung des Passes oder Passersatzes durch die Behörden des

Herkunftsstaates mit hinreichender Wahrscheinlichkeit gerechnet werden kann undHerkunftsstaates mit hinreichender Wahrscheinlichkeit gerechnet werden kann und

die Ausländerbehörde ihn zur erneuten Vornahme der Handlungen auffordert.die Ausländerbehörde ihn zur erneuten Vornahme der Handlungen auffordert.

Der Ausländer ist auf diese Pflichten hinzuweisen. Sie gelten als erfüllt, wenn derDer Ausländer ist auf diese Pflichten hinzuweisen. Sie gelten als erfüllt, wenn der

Ausländer glaubhaft macht, dass er die Handlungen nach Satz 1 vorgenommen hat.Ausländer glaubhaft macht, dass er die Handlungen nach Satz 1 vorgenommen hat.

Weist die Ausländerbehörde den Ausländer darauf hin, dass seine bisherigenWeist die Ausländerbehörde den Ausländer darauf hin, dass seine bisherigen

Darlegungen und Nachweise zur Glaubhaftmachung der Erfüllung einer bestimmtenDarlegungen und Nachweise zur Glaubhaftmachung der Erfüllung einer bestimmten

Handlung oder mehrerer bestimmter Handlungen nach Satz 1 nicht ausreichen,Handlung oder mehrerer bestimmter Handlungen nach Satz 1 nicht ausreichen,

kann die Ausländerbehörde ihn mit Fristsetzung dazu auffordern, die Vornahme derkann die Ausländerbehörde ihn mit Fristsetzung dazu auffordern, die Vornahme der

Handlungen nach Satz 1 durch Erklärung an Eides statt glaubhaft zu machen. DieHandlungen nach Satz 1 durch Erklärung an Eides statt glaubhaft zu machen. Die

Ausländerbehörde ist hierzu zuständige Behörde im Sinne des § 156 desAusländerbehörde ist hierzu zuständige Behörde im Sinne des § 156 des

Strafgesetzbuches.Strafgesetzbuches.

(4) Hat der Ausländer die zumutbaren Handlungen nach Absatz 2 Satz 1 und(4) Hat der Ausländer die zumutbaren Handlungen nach Absatz 2 Satz 1 und

Absatz 3 Satz 1 unterlassen, kann er diese jederzeit nachholen. In diesem Fall istAbsatz 3 Satz 1 unterlassen, kann er diese jederzeit nachholen. In diesem Fall ist

die Verletzung der Mitwirkungspflicht geheilt und dem Ausländer die Bescheinigungdie Verletzung der Mitwirkungspflicht geheilt und dem Ausländer die Bescheinigung

über die Duldung nach § 60a Absatz 4 ohne den Zusatz „für Personen mitüber die Duldung nach § 60a Absatz 4 ohne den Zusatz „für Personen mit

ungeklärter Identität“ auszustellen. Absatz 5 Satz 1 bleibt unberührt.ungeklärter Identität“ auszustellen. Absatz 5 Satz 1 bleibt unberührt.

(5) Die Zeiten, in denen dem Ausländer die Duldung mit dem Zusatz „für Personen(5) Die Zeiten, in denen dem Ausländer die Duldung mit dem Zusatz „für Personen

mit ungeklärter Identität“ ausgestellt worden ist, werden nicht alsmit ungeklärter Identität“ ausgestellt worden ist, werden nicht als

Vorduldungszeiten angerechnet. Dem Inhaber einer Duldung mit dem Zusatz „fürVorduldungszeiten angerechnet. Dem Inhaber einer Duldung mit dem Zusatz „für

Personen mit ungeklärter Identität“ darf die Ausübung einer Erwerbstätigkeit nichtPersonen mit ungeklärter Identität“ darf die Ausübung einer Erwerbstätigkeit nicht

erlaubt werden. Er unterliegt einer Wohnsitzauflage nach § 61 Absatz 1d.erlaubt werden. Er unterliegt einer Wohnsitzauflage nach § 61 Absatz 1d.

(6) § 84 Absatz 1 Satz 1 Nummer 3 und Absatz 2 Satz 1 und 3 findet Anwendung.(6) § 84 Absatz 1 Satz 1 Nummer 3 und Absatz 2 Satz 1 und 3 findet Anwendung.

§ 60c Ausbildungsduldung§ 60c Ausbildungsduldung

(1) Eine Duldung im Sinne von § 60a Absatz 2 Satz 3 ist zu erteilen, wenn der(1) Eine Duldung im Sinne von § 60a Absatz 2 Satz 3 ist zu erteilen, wenn der

Ausländer in DeutschlandAusländer in Deutschland

1. als Asylbewerber eine1. als Asylbewerber eine

a) qualifizierte Berufsausbildung in einem staatlich anerkannten oder vergleichbara) qualifizierte Berufsausbildung in einem staatlich anerkannten oder vergleichbar

geregelten Ausbildungsberuf aufgenommen hat odergeregelten Ausbildungsberuf aufgenommen hat oder

b) Assistenz- oder Helferausbildung in einem staatlich anerkannten oderb) Assistenz- oder Helferausbildung in einem staatlich anerkannten oder

vergleichbar geregelten Ausbildungsberuf aufgenommen hat, an die einevergleichbar geregelten Ausbildungsberuf aufgenommen hat, an die eine

qualifizierte Berufsausbildung in einem staatlich anerkannten oder vergleichbarqualifizierte Berufsausbildung in einem staatlich anerkannten oder vergleichbar

geregelten Ausbildungsberuf, für den die Bundesagentur für Arbeit einen Engpassgeregelten Ausbildungsberuf, für den die Bundesagentur für Arbeit einen Engpass

festgestellt hat, anschlussfähig ist und dazu eine Ausbildungsplatzzusage vorliegt,festgestellt hat, anschlussfähig ist und dazu eine Ausbildungsplatzzusage vorliegt,



und nach Ablehnung des Asylantrags diese Berufsausbildung fortsetzen möchteund nach Ablehnung des Asylantrags diese Berufsausbildung fortsetzen möchte

oderoder

2. im Besitz einer Duldung nach § 60a ist und eine in Nummer 1 genannte2. im Besitz einer Duldung nach § 60a ist und eine in Nummer 1 genannte

Berufsausbildung aufnimmt.Berufsausbildung aufnimmt.

In Fällen offensichtlichen Missbrauchs kann die Ausbildungsduldung versagtIn Fällen offensichtlichen Missbrauchs kann die Ausbildungsduldung versagt

werden. Im Fall des Satzes 1 ist die Beschäftigungserlaubnis zu erteilen.werden. Im Fall des Satzes 1 ist die Beschäftigungserlaubnis zu erteilen.

(2) Die Ausbildungsduldung wird nicht erteilt, wenn(2) Die Ausbildungsduldung wird nicht erteilt, wenn

1. ein Ausschlussgrund nach § 60a Absatz 6 vorliegt,1. ein Ausschlussgrund nach § 60a Absatz 6 vorliegt,

2. im Fall von Absatz 1 Satz 1 Nummer 2 der Ausländer bei Antragstellung noch2. im Fall von Absatz 1 Satz 1 Nummer 2 der Ausländer bei Antragstellung noch

nicht drei Monate im Besitz einer Duldung ist,nicht drei Monate im Besitz einer Duldung ist,

3. die Identität nicht geklärt ist3. die Identität nicht geklärt ist

a) bei Einreise in das Bundesgebiet bis zum 31. Dezember 2016 bis zura) bei Einreise in das Bundesgebiet bis zum 31. Dezember 2016 bis zur

Beantragung der Ausbildungsduldung, oderBeantragung der Ausbildungsduldung, oder

b) bei Einreise in das Bundesgebiet ab dem 1. Januar 2017 und vor dem 1. Januarb) bei Einreise in das Bundesgebiet ab dem 1. Januar 2017 und vor dem 1. Januar

2020 bis zur Beantragung der Ausbildungsduldung, spätestens jedoch bis zum 30.2020 bis zur Beantragung der Ausbildungsduldung, spätestens jedoch bis zum 30.

Juni 2020 oderJuni 2020 oder

c) bei Einreise in das Bundesgebiet nach dem 31. Dezember 2019 innerhalb derc) bei Einreise in das Bundesgebiet nach dem 31. Dezember 2019 innerhalb der

ersten sechs Monate nach der Einreise;ersten sechs Monate nach der Einreise;

die Frist gilt als gewahrt, wenn der Ausländer innerhalb der in den Buchstaben adie Frist gilt als gewahrt, wenn der Ausländer innerhalb der in den Buchstaben a

bis c genannten Frist alle erforderlichen und ihm zumutbaren Maßnahmen für diebis c genannten Frist alle erforderlichen und ihm zumutbaren Maßnahmen für die

Identitätsklärung ergriffen hat und die Identität erst nach dieser Frist geklärt werdenIdentitätsklärung ergriffen hat und die Identität erst nach dieser Frist geklärt werden

kann, ohne dass der Ausländer dies zu vertreten hat,kann, ohne dass der Ausländer dies zu vertreten hat,

4. ein Ausschlussgrund nach § 19d Absatz 1 Nummer 6 oder 7 vorliegt oder gegen4. ein Ausschlussgrund nach § 19d Absatz 1 Nummer 6 oder 7 vorliegt oder gegen

den Ausländer eine Ausweisungsverfügung oder eine Abschiebungsanordnungden Ausländer eine Ausweisungsverfügung oder eine Abschiebungsanordnung

nach § 58a besteht, odernach § 58a besteht, oder

5. im Fall von Absatz 1 Satz 1 Nummer 2 zum Zeitpunkt der Antragstellung5. im Fall von Absatz 1 Satz 1 Nummer 2 zum Zeitpunkt der Antragstellung

konkrete Maßnahmen zur Aufenthaltsbeendigung, die in einem hinreichendenkonkrete Maßnahmen zur Aufenthaltsbeendigung, die in einem hinreichenden

sachlichen und zeitlichen Zusammenhang zur Aufenthaltsbeendigung stehen,sachlichen und zeitlichen Zusammenhang zur Aufenthaltsbeendigung stehen,

bevorstehen; diese konkreten Maßnahmen zur Aufenthaltsbeendigung stehenbevorstehen; diese konkreten Maßnahmen zur Aufenthaltsbeendigung stehen

bevor, wennbevor, wenn

a) eine ärztliche Untersuchung zur Feststellung der Reisefähigkeit veranlassta) eine ärztliche Untersuchung zur Feststellung der Reisefähigkeit veranlasst

wurde,wurde,

b) der Ausländer einen Antrag zur Förderung mit staatlichen Mitteln einerb) der Ausländer einen Antrag zur Förderung mit staatlichen Mitteln einer



freiwilligen Ausreise gestellt hat,freiwilligen Ausreise gestellt hat,

c) die Buchung von Transportmitteln für die Abschiebung eingeleitet wurde,c) die Buchung von Transportmitteln für die Abschiebung eingeleitet wurde,

d) vergleichbar konkrete Vorbereitungsmaßnahmen zur Abschiebung desd) vergleichbar konkrete Vorbereitungsmaßnahmen zur Abschiebung des

Ausländers eingeleitet wurden, es sei denn, es ist von vornherein absehbar, dassAusländers eingeleitet wurden, es sei denn, es ist von vornherein absehbar, dass

diese nicht zum Erfolg führen, oderdiese nicht zum Erfolg führen, oder

e) ein Verfahren zur Bestimmung des zuständigen Mitgliedstaates gemäß Artikel 20e) ein Verfahren zur Bestimmung des zuständigen Mitgliedstaates gemäß Artikel 20

Absatz 1 der Verordnung (EU) Nr. 604/2013 des Europäischen Parlaments und desAbsatz 1 der Verordnung (EU) Nr. 604/2013 des Europäischen Parlaments und des

Rates vom 26. Juni 2013 eingeleitet wurde.Rates vom 26. Juni 2013 eingeleitet wurde.

(3) Der Antrag auf Erteilung der Ausbildungsduldung kann frühestens sieben(3) Der Antrag auf Erteilung der Ausbildungsduldung kann frühestens sieben

Monate vor Beginn der Berufsausbildung gestellt werden. Die AusbildungsduldungMonate vor Beginn der Berufsausbildung gestellt werden. Die Ausbildungsduldung

nach Absatz 1 Satz 1 Nummer 2 wird frühestens sechs Monate vor Beginn dernach Absatz 1 Satz 1 Nummer 2 wird frühestens sechs Monate vor Beginn der

Berufsausbildung erteilt. Sie wird erteilt, wenn zum Zeitpunkt der Antragstellung aufBerufsausbildung erteilt. Sie wird erteilt, wenn zum Zeitpunkt der Antragstellung auf

Erteilung der Ausbildungsduldung die Eintragung des Ausbildungsvertrages in dasErteilung der Ausbildungsduldung die Eintragung des Ausbildungsvertrages in das

Verzeichnis der Berufsausbildungsverhältnisse bei der zuständigen Stelle bereitsVerzeichnis der Berufsausbildungsverhältnisse bei der zuständigen Stelle bereits

beantragt wurde oder die Eintragung erfolgt ist oder, soweit eine solche Eintragungbeantragt wurde oder die Eintragung erfolgt ist oder, soweit eine solche Eintragung

nicht erforderlich ist, der Ausbildungsvertrag mit einer Bildungseinrichtungnicht erforderlich ist, der Ausbildungsvertrag mit einer Bildungseinrichtung

geschlossen wurde oder die Zustimmung einer staatlichen oder staatlichgeschlossen wurde oder die Zustimmung einer staatlichen oder staatlich

anerkannten Bildungseinrichtung zu dem Ausbildungsvertrag vorliegt. Dieanerkannten Bildungseinrichtung zu dem Ausbildungsvertrag vorliegt. Die

Ausbildungsduldung wird für die im Ausbildungsvertrag bestimmte Dauer derAusbildungsduldung wird für die im Ausbildungsvertrag bestimmte Dauer der

Berufsausbildung erteilt.Berufsausbildung erteilt.

(4) Die Ausbildungsduldung erlischt, wenn ein Ausschlussgrund nach Absatz 2(4) Die Ausbildungsduldung erlischt, wenn ein Ausschlussgrund nach Absatz 2

Nummer 4 eintritt oder die Ausbildung vorzeitig beendet oder abgebrochen wird.Nummer 4 eintritt oder die Ausbildung vorzeitig beendet oder abgebrochen wird.

(5) Wird die Ausbildung vorzeitig beendet oder abgebrochen, ist die(5) Wird die Ausbildung vorzeitig beendet oder abgebrochen, ist die

Bildungseinrichtung verpflichtet, dies unverzüglich, in der Regel innerhalb von zweiBildungseinrichtung verpflichtet, dies unverzüglich, in der Regel innerhalb von zwei

Wochen, der zuständigen Ausländerbehörde schriftlich oder elektronischWochen, der zuständigen Ausländerbehörde schriftlich oder elektronisch

mitzuteilen. In der Mitteilung sind neben den mitzuteilenden Tatsachen und demmitzuteilen. In der Mitteilung sind neben den mitzuteilenden Tatsachen und dem

Zeitpunkt ihres Eintritts die Namen, Vornamen und die Staatsangehörigkeit desZeitpunkt ihres Eintritts die Namen, Vornamen und die Staatsangehörigkeit des

Ausländers anzugeben.Ausländers anzugeben.

(6) Wird das Ausbildungsverhältnis vorzeitig beendet oder abgebrochen, wird dem(6) Wird das Ausbildungsverhältnis vorzeitig beendet oder abgebrochen, wird dem

Ausländer einmalig eine Duldung für sechs Monate zum Zweck der Suche nachAusländer einmalig eine Duldung für sechs Monate zum Zweck der Suche nach

einem weiteren Ausbildungsplatz zur Aufnahme einer Berufsausbildung nacheinem weiteren Ausbildungsplatz zur Aufnahme einer Berufsausbildung nach

Absatz 1 erteilt. Die Duldung wird für sechs Monate zum Zweck der Suche nachAbsatz 1 erteilt. Die Duldung wird für sechs Monate zum Zweck der Suche nach

einer der erworbenen beruflichen Qualifikation entsprechenden Beschäftigungeiner der erworbenen beruflichen Qualifikation entsprechenden Beschäftigung

verlängert, wenn nach erfolgreichem Abschluss der Berufsausbildung, für die dieverlängert, wenn nach erfolgreichem Abschluss der Berufsausbildung, für die die

Duldung erteilt wurde, eine Weiterbeschäftigung im Ausbildungsbetrieb nichtDuldung erteilt wurde, eine Weiterbeschäftigung im Ausbildungsbetrieb nicht



erfolgt; die zur Arbeitsplatzsuche erteilte Duldung darf für diesen Zweck nichterfolgt; die zur Arbeitsplatzsuche erteilte Duldung darf für diesen Zweck nicht

verlängert werden.verlängert werden.

(7) Eine Duldung nach Absatz 1 Satz 1 kann unbeachtlich des Absatzes 2 Nummer(7) Eine Duldung nach Absatz 1 Satz 1 kann unbeachtlich des Absatzes 2 Nummer

3 erteilt werden, wenn der Ausländer die erforderlichen und ihm zumutbaren3 erteilt werden, wenn der Ausländer die erforderlichen und ihm zumutbaren

Maßnahmen für die Identitätsklärung ergriffen hat.Maßnahmen für die Identitätsklärung ergriffen hat.

(8) § 60a bleibt im Übrigen unberührt.(8) § 60a bleibt im Übrigen unberührt.

§ 60d Beschäftigungsduldung§ 60d Beschäftigungsduldung

(1) Einem ausreisepflichtigen Ausländer und seinem Ehegatten oder seinem(1) Einem ausreisepflichtigen Ausländer und seinem Ehegatten oder seinem

Lebenspartner, die bis zum 1. August 2018 in das Bundesgebiet eingereist sind, istLebenspartner, die bis zum 1. August 2018 in das Bundesgebiet eingereist sind, ist

in der Regel eine Duldung nach § 60a Absatz 2 Satz 3 für 30 Monate zu erteilen,in der Regel eine Duldung nach § 60a Absatz 2 Satz 3 für 30 Monate zu erteilen,

wennwenn

1. ihre Identitäten geklärt sind1. ihre Identitäten geklärt sind

a) bei Einreise in das Bundesgebiet bis zum 31. Dezember 2016 und am 1. Januara) bei Einreise in das Bundesgebiet bis zum 31. Dezember 2016 und am 1. Januar

2020 vorliegenden Beschäftigungsverhältnis nach Absatz 1 Nummer 3 bis zur2020 vorliegenden Beschäftigungsverhältnis nach Absatz 1 Nummer 3 bis zur

Beantragung der Beschäftigungsduldung oderBeantragung der Beschäftigungsduldung oder

b) bei Einreise in das Bundesgebiet bis zum 31. Dezember 2016 und am 1. Januarb) bei Einreise in das Bundesgebiet bis zum 31. Dezember 2016 und am 1. Januar

2020 nicht vorliegenden Beschäftigungsverhältnis nach Absatz 1 Nummer 3 bis2020 nicht vorliegenden Beschäftigungsverhältnis nach Absatz 1 Nummer 3 bis

zum 30. Juni 2020 oderzum 30. Juni 2020 oder

c) bei Einreise in das Bundesgebiet zwischen dem 1. Januar 2017 und dem 1.c) bei Einreise in das Bundesgebiet zwischen dem 1. Januar 2017 und dem 1.

August 2018 spätestens bis zum 30. Juni 2020;August 2018 spätestens bis zum 30. Juni 2020;

die Frist gilt als gewahrt, wenn der Ausländer und sein Ehegatte oder seindie Frist gilt als gewahrt, wenn der Ausländer und sein Ehegatte oder sein

Lebenspartner innerhalb der in den Buchstaben a bis c genannten Frist alleLebenspartner innerhalb der in den Buchstaben a bis c genannten Frist alle

erforderlichen und ihnen zumutbaren Maßnahmen für die Identitätsklärung ergriffenerforderlichen und ihnen zumutbaren Maßnahmen für die Identitätsklärung ergriffen

haben und die Identitäten erst nach dieser Frist geklärt werden können, ohne dasshaben und die Identitäten erst nach dieser Frist geklärt werden können, ohne dass

sie dies zu vertreten haben,sie dies zu vertreten haben,

2. der ausreisepflichtige Ausländer seit mindestens zwölf Monaten im Besitz einer2. der ausreisepflichtige Ausländer seit mindestens zwölf Monaten im Besitz einer

Duldung ist,Duldung ist,

3. der ausreisepflichtige Ausländer seit mindestens 18 Monaten eine3. der ausreisepflichtige Ausländer seit mindestens 18 Monaten eine

sozialversicherungspflichtige Beschäftigung mit einer regelmäßigen Arbeitszeit vonsozialversicherungspflichtige Beschäftigung mit einer regelmäßigen Arbeitszeit von

mindestens 35 Stunden pro Woche ausübt; bei Alleinerziehenden gilt einemindestens 35 Stunden pro Woche ausübt; bei Alleinerziehenden gilt eine

regelmäßige Arbeitszeit von mindestens 20 Stunden pro Woche,regelmäßige Arbeitszeit von mindestens 20 Stunden pro Woche,

4. der Lebensunterhalt des ausreisepflichtigen Ausländers innerhalb der letzten4. der Lebensunterhalt des ausreisepflichtigen Ausländers innerhalb der letzten

zwölf Monate vor Beantragung der Beschäftigungsduldung durch seinezwölf Monate vor Beantragung der Beschäftigungsduldung durch seine



Beschäftigung gesichert war,Beschäftigung gesichert war,

5. der Lebensunterhalt des ausreisepflichtigen Ausländers durch seine5. der Lebensunterhalt des ausreisepflichtigen Ausländers durch seine

Beschäftigung gesichert ist,Beschäftigung gesichert ist,

6. der ausreisepflichtige Ausländer über hinreichende mündliche Kenntnisse der6. der ausreisepflichtige Ausländer über hinreichende mündliche Kenntnisse der

deutschen Sprache verfügt,deutschen Sprache verfügt,

7. der ausreisepflichtige Ausländer und sein Ehegatte oder sein Lebenspartner7. der ausreisepflichtige Ausländer und sein Ehegatte oder sein Lebenspartner

nicht wegen einer im Bundesgebiet begangenen vorsätzlichen Straftat verurteiltnicht wegen einer im Bundesgebiet begangenen vorsätzlichen Straftat verurteilt

wurde, wobei Verurteilungen im Sinne von § 32 Absatz 2 Nummer 5 Buchstabe awurde, wobei Verurteilungen im Sinne von § 32 Absatz 2 Nummer 5 Buchstabe a

des Bundeszentralregistergesetzes wegen Straftaten, die nach demdes Bundeszentralregistergesetzes wegen Straftaten, die nach dem

Aufenthaltsgesetz oder dem Asylgesetz nur von Ausländern begangen werdenAufenthaltsgesetz oder dem Asylgesetz nur von Ausländern begangen werden

können, grundsätzlich außer Betracht bleiben,können, grundsätzlich außer Betracht bleiben,

8. der ausreisepflichtige Ausländer und sein Ehegatte oder sein Lebenspartner8. der ausreisepflichtige Ausländer und sein Ehegatte oder sein Lebenspartner

keine Bezüge zu extremistischen oder terroristischen Organisationen haben undkeine Bezüge zu extremistischen oder terroristischen Organisationen haben und

diese auch nicht unterstützen,diese auch nicht unterstützen,

9. gegen den Ausländer keine Ausweisungsverfügung und keine9. gegen den Ausländer keine Ausweisungsverfügung und keine

Abschiebungsanordnung nach § 58a besteht,Abschiebungsanordnung nach § 58a besteht,

10. für die in familiärer Lebensgemeinschaft lebenden minderjährigen ledigen10. für die in familiärer Lebensgemeinschaft lebenden minderjährigen ledigen

Kinder im schulpflichtigen Alter deren tatsächlicher Schulbesuch nachgewiesenKinder im schulpflichtigen Alter deren tatsächlicher Schulbesuch nachgewiesen

wird und bei den Kindern keiner der in § 54 Absatz 2 Nummer 1 bis 2 genanntenwird und bei den Kindern keiner der in § 54 Absatz 2 Nummer 1 bis 2 genannten

Fälle vorliegt und die Kinder nicht wegen einer vorsätzlichen Straftat nach § 29Fälle vorliegt und die Kinder nicht wegen einer vorsätzlichen Straftat nach § 29

Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 des Betäubungsmittelgesetzes rechtskräftig verurteiltAbsatz 1 Satz 1 Nummer 1 des Betäubungsmittelgesetzes rechtskräftig verurteilt

worden sind, undworden sind, und

11. der ausreisepflichtige Ausländer und sein Ehegatte oder sein Lebenspartner11. der ausreisepflichtige Ausländer und sein Ehegatte oder sein Lebenspartner

einen Integrationskurs, soweit sie zu einer Teilnahme verpflichtet wurden,einen Integrationskurs, soweit sie zu einer Teilnahme verpflichtet wurden,

erfolgreich abgeschlossen haben oder den Abbruch nicht zu vertreten haben.erfolgreich abgeschlossen haben oder den Abbruch nicht zu vertreten haben.

(2) Den in familiärer Lebensgemeinschaft lebenden minderjährigen ledigen Kindern(2) Den in familiärer Lebensgemeinschaft lebenden minderjährigen ledigen Kindern

des Ausländers ist die Duldung für den gleichen Aufenthaltszeitraum zu erteilen.des Ausländers ist die Duldung für den gleichen Aufenthaltszeitraum zu erteilen.

(3) Die nach Absatz 1 erteilte Duldung wird widerrufen, wenn eine der in Absatz 1(3) Die nach Absatz 1 erteilte Duldung wird widerrufen, wenn eine der in Absatz 1

Nummer 1 bis 10 genannten Voraussetzungen nicht mehr erfüllt ist. Bei Absatz 1Nummer 1 bis 10 genannten Voraussetzungen nicht mehr erfüllt ist. Bei Absatz 1

Nummer 3 und 4 bleiben kurzfristige Unterbrechungen, die der Ausländer nicht zuNummer 3 und 4 bleiben kurzfristige Unterbrechungen, die der Ausländer nicht zu

vertreten hat, unberücksichtigt. Wird das Beschäftigungsverhältnis beendet, ist dervertreten hat, unberücksichtigt. Wird das Beschäftigungsverhältnis beendet, ist der

Arbeitgeber verpflichtet, dies unter Angabe des Zeitpunkts der Beendigung desArbeitgeber verpflichtet, dies unter Angabe des Zeitpunkts der Beendigung des

Beschäftigungsverhältnisses, des Namens, Vornamens und der StaatsangehörigkeitBeschäftigungsverhältnisses, des Namens, Vornamens und der Staatsangehörigkeit

des Ausländers innerhalb von zwei Wochen ab Kenntnis der zuständigendes Ausländers innerhalb von zwei Wochen ab Kenntnis der zuständigen



Ausländerbehörde schriftlich oder elektronisch mitzuteilen. § 82 Absatz 6 giltAusländerbehörde schriftlich oder elektronisch mitzuteilen. § 82 Absatz 6 gilt

entsprechend.entsprechend.

(4) Eine Duldung nach Absatz 1 kann unbeachtlich des Absatzes 1 Nummer 1(4) Eine Duldung nach Absatz 1 kann unbeachtlich des Absatzes 1 Nummer 1

erteilt werden, wenn der Ausländer die erforderlichen und ihm zumutbarenerteilt werden, wenn der Ausländer die erforderlichen und ihm zumutbaren

Maßnahmen für die Identitätsklärung ergriffen hat.Maßnahmen für die Identitätsklärung ergriffen hat.

(5) § 60a bleibt im Übrigen unberührt.(5) § 60a bleibt im Übrigen unberührt.

§ 61 Räumliche Beschränkung, Wohnsitzauflage, Ausreiseeinrichtungen§ 61 Räumliche Beschränkung, Wohnsitzauflage, Ausreiseeinrichtungen

(1) Der Aufenthalt eines vollziehbar ausreisepflichtigen Ausländers ist räumlich auf(1) Der Aufenthalt eines vollziehbar ausreisepflichtigen Ausländers ist räumlich auf

das Gebiet des Landes beschränkt. Von der räumlichen Beschränkung nach Satz 1das Gebiet des Landes beschränkt. Von der räumlichen Beschränkung nach Satz 1

kann abgewichen werden, wenn der Ausländer zur Ausübung einer Beschäftigungkann abgewichen werden, wenn der Ausländer zur Ausübung einer Beschäftigung

ohne Prüfung nach § 39 Abs. 2 Satz 1 Nr. 1 berechtigt ist oder wenn dies zumohne Prüfung nach § 39 Abs. 2 Satz 1 Nr. 1 berechtigt ist oder wenn dies zum

Zwecke des Schulbesuchs, der betrieblichen Aus- und Weiterbildung oder desZwecke des Schulbesuchs, der betrieblichen Aus- und Weiterbildung oder des

Studiums an einer staatlichen oder staatlich anerkannten Hochschule oderStudiums an einer staatlichen oder staatlich anerkannten Hochschule oder

vergleichbaren Ausbildungseinrichtung erforderlich ist. Das Gleiche gilt, wenn diesvergleichbaren Ausbildungseinrichtung erforderlich ist. Das Gleiche gilt, wenn dies

der Aufrechterhaltung der Familieneinheit dient.der Aufrechterhaltung der Familieneinheit dient.

(1a) In den Fällen des § 60a Abs. 2a wird der Aufenthalt auf den Bezirk der zuletzt(1a) In den Fällen des § 60a Abs. 2a wird der Aufenthalt auf den Bezirk der zuletzt

zuständigen Ausländerbehörde im Inland beschränkt. Der Ausländer muss sichzuständigen Ausländerbehörde im Inland beschränkt. Der Ausländer muss sich

nach der Einreise unverzüglich dorthin begeben. Ist eine solche Behörde nichtnach der Einreise unverzüglich dorthin begeben. Ist eine solche Behörde nicht

feststellbar, gilt § 15a entsprechend.feststellbar, gilt § 15a entsprechend.

(1b) Die räumliche Beschränkung nach den Absätzen 1 und 1a erlischt, wenn sich(1b) Die räumliche Beschränkung nach den Absätzen 1 und 1a erlischt, wenn sich

der Ausländer seit drei Monaten ununterbrochen erlaubt, geduldet oder gestattet imder Ausländer seit drei Monaten ununterbrochen erlaubt, geduldet oder gestattet im

Bundesgebiet aufhält.Bundesgebiet aufhält.

(1c) Eine räumliche Beschränkung des Aufenthalts eines vollziehbar(1c) Eine räumliche Beschränkung des Aufenthalts eines vollziehbar

ausreisepflichtigen Ausländers kann unabhängig von den Absätzen 1 bis 1bausreisepflichtigen Ausländers kann unabhängig von den Absätzen 1 bis 1b

angeordnet werden, wennangeordnet werden, wenn

1. der Ausländer wegen einer Straftat, mit Ausnahme solcher Straftaten, deren1. der Ausländer wegen einer Straftat, mit Ausnahme solcher Straftaten, deren

Tatbestand nur von Ausländern verwirklicht werden kann, rechtskräftig verurteiltTatbestand nur von Ausländern verwirklicht werden kann, rechtskräftig verurteilt

worden ist,worden ist,

2. Tatsachen die Schlussfolgerung rechtfertigen, dass der Ausländer gegen2. Tatsachen die Schlussfolgerung rechtfertigen, dass der Ausländer gegen

Vorschriften des Betäubungsmittelgesetzes verstoßen hat, oderVorschriften des Betäubungsmittelgesetzes verstoßen hat, oder

3. konkrete Maßnahmen zur Aufenthaltsbeendigung gegen den Ausländer3. konkrete Maßnahmen zur Aufenthaltsbeendigung gegen den Ausländer

bevorstehen.bevorstehen.

Eine räumliche Beschränkung auf den Bezirk der Ausländerbehörde sollEine räumliche Beschränkung auf den Bezirk der Ausländerbehörde soll



angeordnet werden, wenn der Ausländer die der Abschiebung entgegenstehendenangeordnet werden, wenn der Ausländer die der Abschiebung entgegenstehenden

Gründe durch vorsätzlich falsche Angaben oder durch eigene Täuschung überGründe durch vorsätzlich falsche Angaben oder durch eigene Täuschung über

seine Identität oder Staatsangehörigkeit selbst herbeiführt oder zumutbareseine Identität oder Staatsangehörigkeit selbst herbeiführt oder zumutbare

Anforderungen an die Mitwirkung bei der Beseitigung von AusreisehindernissenAnforderungen an die Mitwirkung bei der Beseitigung von Ausreisehindernissen

nicht erfüllt.nicht erfüllt.

(1d) Ein vollziehbar ausreisepflichtiger Ausländer, dessen Lebensunterhalt nicht(1d) Ein vollziehbar ausreisepflichtiger Ausländer, dessen Lebensunterhalt nicht

gesichert ist, ist verpflichtet, an einem bestimmten Ort seinen gewöhnlichengesichert ist, ist verpflichtet, an einem bestimmten Ort seinen gewöhnlichen

Aufenthalt zu nehmen (Wohnsitzauflage). Soweit die Ausländerbehörde nichtsAufenthalt zu nehmen (Wohnsitzauflage). Soweit die Ausländerbehörde nichts

anderes angeordnet hat, ist das der Wohnort, an dem der Ausländer zum Zeitpunktanderes angeordnet hat, ist das der Wohnort, an dem der Ausländer zum Zeitpunkt

der Entscheidung über die vorübergehende Aussetzung der Abschiebung gewohntder Entscheidung über die vorübergehende Aussetzung der Abschiebung gewohnt

hat. Die Ausländerbehörde kann die Wohnsitzauflage von Amts wegen oder aufhat. Die Ausländerbehörde kann die Wohnsitzauflage von Amts wegen oder auf

Antrag des Ausländers ändern; hierbei sind die Haushaltsgemeinschaft vonAntrag des Ausländers ändern; hierbei sind die Haushaltsgemeinschaft von

Familienangehörigen oder sonstige humanitäre Gründe von vergleichbaremFamilienangehörigen oder sonstige humanitäre Gründe von vergleichbarem

Gewicht zu berücksichtigen. Der Ausländer kann den durch die WohnsitzauflageGewicht zu berücksichtigen. Der Ausländer kann den durch die Wohnsitzauflage

festgelegten Ort ohne Erlaubnis vorübergehend verlassen.festgelegten Ort ohne Erlaubnis vorübergehend verlassen.

(1e) Auflagen können zur Sicherung und Durchsetzung der vollziehbaren(1e) Auflagen können zur Sicherung und Durchsetzung der vollziehbaren

Ausreisepflicht angeordnet werden, wenn konkrete Maßnahmen derAusreisepflicht angeordnet werden, wenn konkrete Maßnahmen der

Aufenthaltsbeendigung unmittelbar bevorstehen. Insbesondere kann ein AusländerAufenthaltsbeendigung unmittelbar bevorstehen. Insbesondere kann ein Ausländer

verpflichtet werden, sich einmal wöchentlich oder in einem längeren Intervall beiverpflichtet werden, sich einmal wöchentlich oder in einem längeren Intervall bei

der für den Aufenthaltsort des Ausländers zuständigen Ausländerbehörde zuder für den Aufenthaltsort des Ausländers zuständigen Ausländerbehörde zu

melden.melden.

(1f) Weitere Bedingungen und Auflagen können angeordnet werden.(1f) Weitere Bedingungen und Auflagen können angeordnet werden.

(2) Die Länder können Ausreiseeinrichtungen für vollziehbar ausreisepflichtige(2) Die Länder können Ausreiseeinrichtungen für vollziehbar ausreisepflichtige

Ausländer schaffen. In den Ausreiseeinrichtungen soll durch Betreuung undAusländer schaffen. In den Ausreiseeinrichtungen soll durch Betreuung und

Beratung die Bereitschaft zur freiwilligen Ausreise gefördert und die ErreichbarkeitBeratung die Bereitschaft zur freiwilligen Ausreise gefördert und die Erreichbarkeit

für Behörden und Gerichte sowie die Durchführung der Ausreise gesichert werden.für Behörden und Gerichte sowie die Durchführung der Ausreise gesichert werden.

§ 62 Abschiebungshaft§ 62 Abschiebungshaft

(1) Die Abschiebungshaft ist unzulässig, wenn der Zweck der Haft durch ein(1) Die Abschiebungshaft ist unzulässig, wenn der Zweck der Haft durch ein

milderes Mittel erreicht werden kann. Die Inhaftnahme ist auf die kürzest möglichemilderes Mittel erreicht werden kann. Die Inhaftnahme ist auf die kürzest mögliche

Dauer zu beschränken. Minderjährige und Familien mit Minderjährigen dürfen nur inDauer zu beschränken. Minderjährige und Familien mit Minderjährigen dürfen nur in

besonderen Ausnahmefällen und nur so lange in Abschiebungshaft genommenbesonderen Ausnahmefällen und nur so lange in Abschiebungshaft genommen

werden, wie es unter Berücksichtigung des Kindeswohls angemessen ist.werden, wie es unter Berücksichtigung des Kindeswohls angemessen ist.

(2) Ein Ausländer ist zur Vorbereitung der Ausweisung oder der(2) Ein Ausländer ist zur Vorbereitung der Ausweisung oder der

Abschiebungsanordnung nach § 58a auf richterliche Anordnung in Haft zu nehmen,Abschiebungsanordnung nach § 58a auf richterliche Anordnung in Haft zu nehmen,

wenn über die Ausweisung oder die Abschiebungsanordnung nach § 58a nichtwenn über die Ausweisung oder die Abschiebungsanordnung nach § 58a nicht



sofort entschieden werden kann und die Abschiebung ohne die Inhaftnahmesofort entschieden werden kann und die Abschiebung ohne die Inhaftnahme

wesentlich erschwert oder vereitelt würde (Vorbereitungshaft). Die Dauer derwesentlich erschwert oder vereitelt würde (Vorbereitungshaft). Die Dauer der

Vorbereitungshaft soll sechs Wochen nicht überschreiten. Im Falle der AusweisungVorbereitungshaft soll sechs Wochen nicht überschreiten. Im Falle der Ausweisung

bedarf es für die Fortdauer der Haft bis zum Ablauf der angeordneten Haftdauerbedarf es für die Fortdauer der Haft bis zum Ablauf der angeordneten Haftdauer

keiner erneuten richterlichen Anordnung.keiner erneuten richterlichen Anordnung.

(3) Ein Ausländer ist zur Sicherung der Abschiebung auf richterliche Anordnung in(3) Ein Ausländer ist zur Sicherung der Abschiebung auf richterliche Anordnung in

Haft zu nehmen (Sicherungshaft), wennHaft zu nehmen (Sicherungshaft), wenn

1. Fluchtgefahr besteht,1. Fluchtgefahr besteht,

2. der Ausländer auf Grund einer unerlaubten Einreise vollziehbar ausreisepflichtig2. der Ausländer auf Grund einer unerlaubten Einreise vollziehbar ausreisepflichtig

ist oderist oder

3. eine Abschiebungsanordnung nach § 58a ergangen ist, diese aber nicht3. eine Abschiebungsanordnung nach § 58a ergangen ist, diese aber nicht

unmittelbar vollzogen werden kann.unmittelbar vollzogen werden kann.

Von der Anordnung der Sicherungshaft nach Satz 1 Nummer 2 kannVon der Anordnung der Sicherungshaft nach Satz 1 Nummer 2 kann

ausnahmsweise abgesehen werden, wenn der Ausländer glaubhaft macht, dass erausnahmsweise abgesehen werden, wenn der Ausländer glaubhaft macht, dass er

sich der Abschiebung nicht entziehen will. Die Sicherungshaft ist unzulässig, wennsich der Abschiebung nicht entziehen will. Die Sicherungshaft ist unzulässig, wenn

feststeht, dass aus Gründen, die der Ausländer nicht zu vertreten hat, diefeststeht, dass aus Gründen, die der Ausländer nicht zu vertreten hat, die

Abschiebung nicht innerhalb der nächsten drei Monate durchgeführt werden kann.Abschiebung nicht innerhalb der nächsten drei Monate durchgeführt werden kann.

Abweichend von Satz 3 ist die Sicherungshaft bei einem Ausländer, von dem eineAbweichend von Satz 3 ist die Sicherungshaft bei einem Ausländer, von dem eine

erhebliche Gefahr für Leib und Leben Dritter oder bedeutende Rechtsgüter dererhebliche Gefahr für Leib und Leben Dritter oder bedeutende Rechtsgüter der

inneren Sicherheit ausgeht, auch dann zulässig, wenn die Abschiebung nichtinneren Sicherheit ausgeht, auch dann zulässig, wenn die Abschiebung nicht

innerhalb der nächsten drei Monate durchgeführt werden kann.innerhalb der nächsten drei Monate durchgeführt werden kann.

(3a) Fluchtgefahr im Sinne von Absatz 3 Satz 1 Nummer 1 wird widerleglich(3a) Fluchtgefahr im Sinne von Absatz 3 Satz 1 Nummer 1 wird widerleglich

vermutet, wennvermutet, wenn

1. der Ausländer gegenüber den mit der Ausführung dieses Gesetzes betrauten1. der Ausländer gegenüber den mit der Ausführung dieses Gesetzes betrauten

Behörden über seine Identität täuscht oder in einer für ein AbschiebungshindernisBehörden über seine Identität täuscht oder in einer für ein Abschiebungshindernis

erheblichen Weise und in zeitlichem Zusammenhang mit der Abschiebungerheblichen Weise und in zeitlichem Zusammenhang mit der Abschiebung

getäuscht hat und die Angabe nicht selbst berichtigt hat, insbesondere durchgetäuscht hat und die Angabe nicht selbst berichtigt hat, insbesondere durch

Unterdrückung oder Vernichtung von Identitäts- oder Reisedokumenten oder dasUnterdrückung oder Vernichtung von Identitäts- oder Reisedokumenten oder das

Vorgeben einer falschen Identität,Vorgeben einer falschen Identität,

2. der Ausländer unentschuldigt zur Durchführung einer Anhörung oder ärztlichen2. der Ausländer unentschuldigt zur Durchführung einer Anhörung oder ärztlichen

Untersuchung nach § 82 Absatz 4 Satz 1 nicht an dem von der AusländerbehördeUntersuchung nach § 82 Absatz 4 Satz 1 nicht an dem von der Ausländerbehörde

angegebenen Ort angetroffen wurde, sofern der Ausländer bei der Ankündigungangegebenen Ort angetroffen wurde, sofern der Ausländer bei der Ankündigung

des Termins auf die Möglichkeit seiner Inhaftnahme im Falle des Nichtantreffensdes Termins auf die Möglichkeit seiner Inhaftnahme im Falle des Nichtantreffens

hingewiesen wurde,hingewiesen wurde,



3. die Ausreisefrist abgelaufen ist und der Ausländer seinen Aufenthaltsort trotz3. die Ausreisefrist abgelaufen ist und der Ausländer seinen Aufenthaltsort trotz

Hinweises auf die Anzeigepflicht gewechselt hat, ohne der zuständigen BehördeHinweises auf die Anzeigepflicht gewechselt hat, ohne der zuständigen Behörde

eine Anschrift anzugeben, unter der er erreichbar ist,eine Anschrift anzugeben, unter der er erreichbar ist,

4. der Ausländer sich entgegen § 11 Absatz 1 Satz 2 im Bundesgebiet aufhält und4. der Ausländer sich entgegen § 11 Absatz 1 Satz 2 im Bundesgebiet aufhält und

er keine Betretenserlaubnis nach § 11 Absatz 8 besitzt,er keine Betretenserlaubnis nach § 11 Absatz 8 besitzt,

5. der Ausländer sich bereits in der Vergangenheit der Abschiebung entzogen hat5. der Ausländer sich bereits in der Vergangenheit der Abschiebung entzogen hat

oderoder

6. der Ausländer ausdrücklich erklärt hat, dass er sich der Abschiebung entziehen6. der Ausländer ausdrücklich erklärt hat, dass er sich der Abschiebung entziehen

will.will.

(3b) Konkrete Anhaltspunkte für Fluchtgefahr im Sinne von Absatz 3 Satz 1(3b) Konkrete Anhaltspunkte für Fluchtgefahr im Sinne von Absatz 3 Satz 1

Nummer 1 können sein:Nummer 1 können sein:

1. der Ausländer hat gegenüber den mit der Ausführung dieses Gesetzes betrauten1. der Ausländer hat gegenüber den mit der Ausführung dieses Gesetzes betrauten

Behörden über seine Identität in einer für ein Abschiebungshindernis erheblichenBehörden über seine Identität in einer für ein Abschiebungshindernis erheblichen

Weise getäuscht und hat die Angabe nicht selbst berichtigt, insbesondere durchWeise getäuscht und hat die Angabe nicht selbst berichtigt, insbesondere durch

Unterdrückung oder Vernichtung von Identitäts- oder Reisedokumenten oder dasUnterdrückung oder Vernichtung von Identitäts- oder Reisedokumenten oder das

Vorgeben einer falschen Identität,Vorgeben einer falschen Identität,

2. der Ausländer hat zu seiner unerlaubten Einreise erhebliche Geldbeträge,2. der Ausländer hat zu seiner unerlaubten Einreise erhebliche Geldbeträge,

insbesondere an einen Dritten für dessen Handlung nach § 96, aufgewandt, dieinsbesondere an einen Dritten für dessen Handlung nach § 96, aufgewandt, die

nach den Umständen derart maßgeblich sind, dass daraus geschlossen werdennach den Umständen derart maßgeblich sind, dass daraus geschlossen werden

kann, dass er die Abschiebung verhindern wird, damit die Aufwendungen nichtkann, dass er die Abschiebung verhindern wird, damit die Aufwendungen nicht

vergeblich waren,vergeblich waren,

3. von dem Ausländer geht eine erhebliche Gefahr für Leib und Leben Dritter oder3. von dem Ausländer geht eine erhebliche Gefahr für Leib und Leben Dritter oder

bedeutende Rechtsgüter der inneren Sicherheit aus,bedeutende Rechtsgüter der inneren Sicherheit aus,

4. der Ausländer ist wiederholt wegen vorsätzlicher Straftaten rechtskräftig zu4. der Ausländer ist wiederholt wegen vorsätzlicher Straftaten rechtskräftig zu

mindestens einer Freiheitsstrafe verurteilt worden,mindestens einer Freiheitsstrafe verurteilt worden,

5. der Ausländer hat die Passbeschaffungspflicht nach § 60b Absatz 3 Satz 15. der Ausländer hat die Passbeschaffungspflicht nach § 60b Absatz 3 Satz 1

Nummer 1, 2 und 6 nicht erfüllt oder der Ausländer hat andere als die in Absatz 3aNummer 1, 2 und 6 nicht erfüllt oder der Ausländer hat andere als die in Absatz 3a

Nummer 2 genannten gesetzlichen Mitwirkungshandlungen zur Feststellung derNummer 2 genannten gesetzlichen Mitwirkungshandlungen zur Feststellung der

Identität, insbesondere die ihm nach § 48 Absatz 3 Satz 1 obliegendenIdentität, insbesondere die ihm nach § 48 Absatz 3 Satz 1 obliegenden

Mitwirkungshandlungen, verweigert oder unterlassen und wurde vorher auf dieMitwirkungshandlungen, verweigert oder unterlassen und wurde vorher auf die

Möglichkeit seiner Inhaftnahme im Falle der Nichterfüllung derMöglichkeit seiner Inhaftnahme im Falle der Nichterfüllung der

Passersatzbeschaffungspflicht nach § 60b Absatz 3 Satz 1 Nummer 1, 2 und 6 oderPassersatzbeschaffungspflicht nach § 60b Absatz 3 Satz 1 Nummer 1, 2 und 6 oder

der Verweigerung oder Unterlassung der Mitwirkungshandlung hingewiesen,der Verweigerung oder Unterlassung der Mitwirkungshandlung hingewiesen,

6. der Ausländer hat nach Ablauf der Ausreisefrist wiederholt gegen eine Pflicht6. der Ausländer hat nach Ablauf der Ausreisefrist wiederholt gegen eine Pflicht



nach § 61 Absatz 1 Satz 1, Absatz 1a, 1c Satz 1 Nummer 3 oder Satz 2 verstoßennach § 61 Absatz 1 Satz 1, Absatz 1a, 1c Satz 1 Nummer 3 oder Satz 2 verstoßen

oder eine zur Sicherung und Durchsetzung der Ausreisepflicht verhängte Auflageoder eine zur Sicherung und Durchsetzung der Ausreisepflicht verhängte Auflage

nach § 61 Absatz 1e nicht erfüllt,nach § 61 Absatz 1e nicht erfüllt,

7. der Ausländer, der erlaubt eingereist und vollziehbar ausreisepflichtig geworden7. der Ausländer, der erlaubt eingereist und vollziehbar ausreisepflichtig geworden

ist, ist dem behördlichen Zugriff entzogen, weil er keinen Aufenthaltsort hat, anist, ist dem behördlichen Zugriff entzogen, weil er keinen Aufenthaltsort hat, an

dem er sich überwiegend aufhält.dem er sich überwiegend aufhält.

(4) Die Sicherungshaft kann bis zu sechs Monaten angeordnet werden. Sie kann in(4) Die Sicherungshaft kann bis zu sechs Monaten angeordnet werden. Sie kann in

Fällen, in denen die Abschiebung aus von dem Ausländer zu vertretenden GründenFällen, in denen die Abschiebung aus von dem Ausländer zu vertretenden Gründen

nicht vollzogen werden kann, um höchstens zwölf Monate verlängert werden. Einenicht vollzogen werden kann, um höchstens zwölf Monate verlängert werden. Eine

Verlängerung um höchstens zwölf Monate ist auch möglich, soweit die Haft auf derVerlängerung um höchstens zwölf Monate ist auch möglich, soweit die Haft auf der

Grundlage des Absatzes 3 Satz 1 Nummer 3 angeordnet worden ist und sich dieGrundlage des Absatzes 3 Satz 1 Nummer 3 angeordnet worden ist und sich die

Übermittlung der für die Abschiebung erforderlichen Unterlagen oder DokumenteÜbermittlung der für die Abschiebung erforderlichen Unterlagen oder Dokumente

durch den zur Aufnahme verpflichteten oder bereiten Drittstaat verzögert. Diedurch den zur Aufnahme verpflichteten oder bereiten Drittstaat verzögert. Die

Gesamtdauer der Sicherungshaft darf 18 Monate nicht überschreiten. EineGesamtdauer der Sicherungshaft darf 18 Monate nicht überschreiten. Eine

Vorbereitungshaft ist auf die Gesamtdauer der Sicherungshaft anzurechnen.Vorbereitungshaft ist auf die Gesamtdauer der Sicherungshaft anzurechnen.

(4a) Ist die Abschiebung gescheitert, bleibt die Anordnung bis zum Ablauf der(4a) Ist die Abschiebung gescheitert, bleibt die Anordnung bis zum Ablauf der

Anordnungsfrist unberührt, sofern die Voraussetzungen für die HaftanordnungAnordnungsfrist unberührt, sofern die Voraussetzungen für die Haftanordnung

unverändert fortbestehen.unverändert fortbestehen.

(5) Die für den Haftantrag zuständige Behörde kann einen Ausländer ohne(5) Die für den Haftantrag zuständige Behörde kann einen Ausländer ohne

vorherige richterliche Anordnung festhalten und vorläufig in Gewahrsam nehmen,vorherige richterliche Anordnung festhalten und vorläufig in Gewahrsam nehmen,

wennwenn

1. der dringende Verdacht für das Vorliegen der Voraussetzungen nach Absatz 31. der dringende Verdacht für das Vorliegen der Voraussetzungen nach Absatz 3

Satz 1 besteht,Satz 1 besteht,

2. die richterliche Entscheidung über die Anordnung der Sicherungshaft nicht2. die richterliche Entscheidung über die Anordnung der Sicherungshaft nicht

vorher eingeholt werden kann undvorher eingeholt werden kann und

3. der begründete Verdacht vorliegt, dass sich der Ausländer der Anordnung der3. der begründete Verdacht vorliegt, dass sich der Ausländer der Anordnung der

Sicherungshaft entziehen will.Sicherungshaft entziehen will.

Der Ausländer ist unverzüglich dem Richter zur Entscheidung über die AnordnungDer Ausländer ist unverzüglich dem Richter zur Entscheidung über die Anordnung

der Sicherungshaft vorzuführen.der Sicherungshaft vorzuführen.

(6) Ein Ausländer kann auf richterliche Anordnung zum Zwecke der Abschiebung(6) Ein Ausländer kann auf richterliche Anordnung zum Zwecke der Abschiebung

für die Dauer von längstens 14 Tagen zur Durchführung einer Anordnung nach § 82für die Dauer von längstens 14 Tagen zur Durchführung einer Anordnung nach § 82

Absatz 4 Satz 1, bei den Vertretungen oder ermächtigten Bediensteten desAbsatz 4 Satz 1, bei den Vertretungen oder ermächtigten Bediensteten des

Staates, dessen Staatsangehörigkeit er vermutlich besitzt, persönlich zuStaates, dessen Staatsangehörigkeit er vermutlich besitzt, persönlich zu

erscheinen, oder eine ärztliche Untersuchung zur Feststellung seinererscheinen, oder eine ärztliche Untersuchung zur Feststellung seiner



Reisefähigkeit durchführen zu lassen, in Haft genommen werden, wenn erReisefähigkeit durchführen zu lassen, in Haft genommen werden, wenn er

1. einer solchen erstmaligen Anordnung oder1. einer solchen erstmaligen Anordnung oder

2. einer Anordnung nach § 82 Absatz 4 Satz 1, zu einem Termin bei der2. einer Anordnung nach § 82 Absatz 4 Satz 1, zu einem Termin bei der

zuständigen Behörde persönlich zu erscheinen,zuständigen Behörde persönlich zu erscheinen,

unentschuldigt ferngeblieben ist und der Ausländer zuvor auf die Möglichkeit einerunentschuldigt ferngeblieben ist und der Ausländer zuvor auf die Möglichkeit einer

Inhaftnahme hingewiesen wurde (Mitwirkungshaft). Eine Verlängerung derInhaftnahme hingewiesen wurde (Mitwirkungshaft). Eine Verlängerung der

Mitwirkungshaft ist nicht möglich. Eine Mitwirkungshaft ist auf die Gesamtdauer derMitwirkungshaft ist nicht möglich. Eine Mitwirkungshaft ist auf die Gesamtdauer der

Sicherungshaft anzurechnen. § 62a Absatz 1 findet entsprechende Anwendung.Sicherungshaft anzurechnen. § 62a Absatz 1 findet entsprechende Anwendung.

§ 62a Vollzug der Abschiebungshaft§ 62a Vollzug der Abschiebungshaft

(1) Abschiebungsgefangene sind getrennt von Strafgefangenen unterzubringen.(1) Abschiebungsgefangene sind getrennt von Strafgefangenen unterzubringen.

Werden mehrere Angehörige einer Familie inhaftiert, so sind diese getrennt vonWerden mehrere Angehörige einer Familie inhaftiert, so sind diese getrennt von

den übrigen Abschiebungsgefangenen unterzubringen. Ihnen ist ein angemessenesden übrigen Abschiebungsgefangenen unterzubringen. Ihnen ist ein angemessenes

Maß an Privatsphäre zu gewährleisten.Maß an Privatsphäre zu gewährleisten.

(2) Den Abschiebungsgefangenen wird gestattet, mit Rechtsvertretern,(2) Den Abschiebungsgefangenen wird gestattet, mit Rechtsvertretern,

Familienangehörigen, den zuständigen Konsularbehörden und einschlägig tätigenFamilienangehörigen, den zuständigen Konsularbehörden und einschlägig tätigen

Hilfs- und Unterstützungsorganisationen Kontakt aufzunehmen.Hilfs- und Unterstützungsorganisationen Kontakt aufzunehmen.

(3) Bei minderjährigen Abschiebungsgefangenen sind unter Beachtung der(3) Bei minderjährigen Abschiebungsgefangenen sind unter Beachtung der

Maßgaben in Artikel 17 der Richtlinie 2008/115/EG des Europäischen ParlamentsMaßgaben in Artikel 17 der Richtlinie 2008/115/EG des Europäischen Parlaments

und des Rates vom 16. Dezember 2008 über gemeinsame Normen und Verfahrenund des Rates vom 16. Dezember 2008 über gemeinsame Normen und Verfahren

in den Mitgliedstaaten zur Rückführung illegal aufhältiger Drittstaatsangehörigerin den Mitgliedstaaten zur Rückführung illegal aufhältiger Drittstaatsangehöriger

(ABl. L 348 vom 24.12.2008, S. 98) alterstypische Belange zu berücksichtigen. Der(ABl. L 348 vom 24.12.2008, S. 98) alterstypische Belange zu berücksichtigen. Der

Situation schutzbedürftiger Personen ist besondere Aufmerksamkeit zu widmen.Situation schutzbedürftiger Personen ist besondere Aufmerksamkeit zu widmen.

(4) Mitarbeitern von einschlägig tätigen Hilfs- und Unterstützungsorganisationen(4) Mitarbeitern von einschlägig tätigen Hilfs- und Unterstützungsorganisationen

soll auf Antrag gestattet werden, Abschiebungsgefangene zu besuchen.soll auf Antrag gestattet werden, Abschiebungsgefangene zu besuchen.

(5) Abschiebungsgefangene sind über ihre Rechte und Pflichten und über die in der(5) Abschiebungsgefangene sind über ihre Rechte und Pflichten und über die in der

Einrichtung geltenden Regeln zu informieren.Einrichtung geltenden Regeln zu informieren.

§ 62b Ausreisegewahrsam§ 62b Ausreisegewahrsam

(1) Unabhängig von den Voraussetzungen der Sicherungshaft nach § 62 Absatz 3,(1) Unabhängig von den Voraussetzungen der Sicherungshaft nach § 62 Absatz 3,

insbesondere vom Vorliegen der Fluchtgefahr, kann ein Ausländer zur Sicherunginsbesondere vom Vorliegen der Fluchtgefahr, kann ein Ausländer zur Sicherung

der Durchführbarkeit der Abschiebung auf richterliche Anordnung bis zu zehn Tageder Durchführbarkeit der Abschiebung auf richterliche Anordnung bis zu zehn Tage

in Gewahrsam genommen werden, wennin Gewahrsam genommen werden, wenn

1. die Ausreisefrist abgelaufen ist, es sei denn, der Ausländer ist unverschuldet an1. die Ausreisefrist abgelaufen ist, es sei denn, der Ausländer ist unverschuldet an

der Ausreise gehindert oder die Überschreitung der Ausreisefrist ist nicht erheblich,der Ausreise gehindert oder die Überschreitung der Ausreisefrist ist nicht erheblich,



2. feststeht, dass die Abschiebung innerhalb dieser Frist durchgeführt werden kann2. feststeht, dass die Abschiebung innerhalb dieser Frist durchgeführt werden kann

undund

3. der Ausländer ein Verhalten gezeigt hat, das erwarten lässt, dass er die3. der Ausländer ein Verhalten gezeigt hat, das erwarten lässt, dass er die

Abschiebung erschweren oder vereiteln wird. Das wird vermutet, wenn erAbschiebung erschweren oder vereiteln wird. Das wird vermutet, wenn er

a) seine gesetzlichen Mitwirkungspflichten verletzt hat,a) seine gesetzlichen Mitwirkungspflichten verletzt hat,

b) über seine Identität oder Staatsangehörigkeit getäuscht hat,b) über seine Identität oder Staatsangehörigkeit getäuscht hat,

c) wegen einer im Bundesgebiet begangenen vorsätzlichen Straftat verurteiltc) wegen einer im Bundesgebiet begangenen vorsätzlichen Straftat verurteilt

wurde, wobei Geldstrafen von insgesamt bis zu 50 Tagessätzen außer Betrachtwurde, wobei Geldstrafen von insgesamt bis zu 50 Tagessätzen außer Betracht

bleiben oderbleiben oder

d) die Frist zur Ausreise um mehr als 30 Tage überschritten hat.d) die Frist zur Ausreise um mehr als 30 Tage überschritten hat.

Von der Anordnung des Ausreisegewahrsams ist abzusehen, wenn der AusländerVon der Anordnung des Ausreisegewahrsams ist abzusehen, wenn der Ausländer

glaubhaft macht oder wenn offensichtlich ist, dass er sich der Abschiebung nichtglaubhaft macht oder wenn offensichtlich ist, dass er sich der Abschiebung nicht

entziehen will.entziehen will.

(2) Der Ausreisegewahrsam wird im Transitbereich eines Flughafens oder in einer(2) Der Ausreisegewahrsam wird im Transitbereich eines Flughafens oder in einer

Unterkunft, von der aus die Ausreise des Ausländers ohne Zurücklegen einerUnterkunft, von der aus die Ausreise des Ausländers ohne Zurücklegen einer

größeren Entfernung zu einer Grenzübergangsstelle möglich ist, vollzogen.größeren Entfernung zu einer Grenzübergangsstelle möglich ist, vollzogen.

(3) § 62 Absatz 1 und 4a sowie § 62a finden entsprechend Anwendung.(3) § 62 Absatz 1 und 4a sowie § 62a finden entsprechend Anwendung.

(4) Die für den Antrag nach Absatz 1 zuständige Behörde kann einen Ausländer(4) Die für den Antrag nach Absatz 1 zuständige Behörde kann einen Ausländer

ohne vorherige richterliche Anordnung festhalten und vorläufig in Gewahrsamohne vorherige richterliche Anordnung festhalten und vorläufig in Gewahrsam

nehmen, wennnehmen, wenn

1. der dringende Verdacht für das Vorliegen der Voraussetzungen nach Absatz 11. der dringende Verdacht für das Vorliegen der Voraussetzungen nach Absatz 1

Satz 1 besteht,Satz 1 besteht,

2. die richterliche Entscheidung über die Anordnung des Ausreisegewahrsams nach2. die richterliche Entscheidung über die Anordnung des Ausreisegewahrsams nach

Absatz 1 nicht vorher eingeholt werden kann undAbsatz 1 nicht vorher eingeholt werden kann und

3. der begründete Verdacht vorliegt, dass sich der Ausländer der Anordnung des3. der begründete Verdacht vorliegt, dass sich der Ausländer der Anordnung des

Ausreisegewahrsams entziehen will.Ausreisegewahrsams entziehen will.

Der Ausländer ist unverzüglich dem Richter zur Entscheidung über die AnordnungDer Ausländer ist unverzüglich dem Richter zur Entscheidung über die Anordnung

des Ausreisegewahrsams vorzuführen.des Ausreisegewahrsams vorzuführen.

§ 62c Ergänzende Vorbereitungshaft§ 62c Ergänzende Vorbereitungshaft

(1) Ein Ausländer, der sich entgegen einem bestehenden Einreise- und(1) Ein Ausländer, der sich entgegen einem bestehenden Einreise- und

Aufenthaltsverbot nach § 11 Absatz 1 Satz 2 im Bundesgebiet aufhält und keineAufenthaltsverbot nach § 11 Absatz 1 Satz 2 im Bundesgebiet aufhält und keine

Betretenserlaubnis nach § 11 Absatz 8 besitzt, ist zur Vorbereitung einerBetretenserlaubnis nach § 11 Absatz 8 besitzt, ist zur Vorbereitung einer



Abschiebungsandrohung nach § 34 des Asylgesetzes auf richterliche Anordnung inAbschiebungsandrohung nach § 34 des Asylgesetzes auf richterliche Anordnung in

Haft zu nehmen, wenn von ihm eine erhebliche Gefahr für Leib und Leben DritterHaft zu nehmen, wenn von ihm eine erhebliche Gefahr für Leib und Leben Dritter

oder bedeutende Rechtsgüter der inneren Sicherheit ausgeht oder er auf Grundoder bedeutende Rechtsgüter der inneren Sicherheit ausgeht oder er auf Grund

eines besonders schwerwiegenden Ausweisungsinteresses nach § 54 Absatz 1eines besonders schwerwiegenden Ausweisungsinteresses nach § 54 Absatz 1

ausgewiesen worden ist. Die Haft darf nicht angeordnet werden, wenn sie zurausgewiesen worden ist. Die Haft darf nicht angeordnet werden, wenn sie zur

Vorbereitung der Abschiebungsandrohung nach § 34 des Asylgesetzes nichtVorbereitung der Abschiebungsandrohung nach § 34 des Asylgesetzes nicht

erforderlich ist.erforderlich ist.

(2) Die Haft nach Absatz 1 endet mit der Zustellung der Entscheidung des(2) Die Haft nach Absatz 1 endet mit der Zustellung der Entscheidung des

Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge, spätestens jedoch vier Wochen nachBundesamtes für Migration und Flüchtlinge, spätestens jedoch vier Wochen nach

Eingang des Asylantrags beim Bundesamt für Migration und Flüchtlinge, es seiEingang des Asylantrags beim Bundesamt für Migration und Flüchtlinge, es sei

denn, der Asylantrag wurde als unzulässig nach § 29 Absatz 1 Nummer 4 desdenn, der Asylantrag wurde als unzulässig nach § 29 Absatz 1 Nummer 4 des

Asylgesetzes oder als offensichtlich unbegründet abgelehnt. In den Fällen, inAsylgesetzes oder als offensichtlich unbegründet abgelehnt. In den Fällen, in

denen der Asylantrag als unzulässig nach § 29 Absatz 1 Nummer 4 desdenen der Asylantrag als unzulässig nach § 29 Absatz 1 Nummer 4 des

Asylgesetzes oder als offensichtlich unbegründet abgelehnt wurde, endet die HaftAsylgesetzes oder als offensichtlich unbegründet abgelehnt wurde, endet die Haft

nach Absatz 1 mit dem Ablauf der Frist nach § 36 Absatz 3 Satz 1 desnach Absatz 1 mit dem Ablauf der Frist nach § 36 Absatz 3 Satz 1 des

Asylgesetzes, bei rechtzeitiger Antragstellung mit der gerichtlichen Entscheidung.Asylgesetzes, bei rechtzeitiger Antragstellung mit der gerichtlichen Entscheidung.

In den Fällen, in denen der Antrag nach § 80 Absatz 5 derIn den Fällen, in denen der Antrag nach § 80 Absatz 5 der

Verwaltungsgerichtsordnung gegen die Abschiebungsandrohung vomVerwaltungsgerichtsordnung gegen die Abschiebungsandrohung vom

Verwaltungsgericht abgelehnt worden ist, endet die Haft spätestens eine WocheVerwaltungsgericht abgelehnt worden ist, endet die Haft spätestens eine Woche

nach der gerichtlichen Entscheidung.nach der gerichtlichen Entscheidung.

(3) Die Haft wird grundsätzlich in speziellen Hafteinrichtungen vollzogen. Sind(3) Die Haft wird grundsätzlich in speziellen Hafteinrichtungen vollzogen. Sind

spezielle Hafteinrichtungen im Bundesgebiet nicht vorhanden oder geht von demspezielle Hafteinrichtungen im Bundesgebiet nicht vorhanden oder geht von dem

Ausländer eine erhebliche Gefahr für Leib und Leben Dritter oder bedeutendeAusländer eine erhebliche Gefahr für Leib und Leben Dritter oder bedeutende

Rechtsgüter der inneren Sicherheit aus, kann sie in sonstigen HaftanstaltenRechtsgüter der inneren Sicherheit aus, kann sie in sonstigen Haftanstalten

vollzogen werden; der Ausländer ist in diesem Fall getrennt von Strafgefangenenvollzogen werden; der Ausländer ist in diesem Fall getrennt von Strafgefangenen

unterzubringen. § 62 Absatz 1 sowie § 62a Absatz 2 bis 5 finden entsprechendunterzubringen. § 62 Absatz 1 sowie § 62a Absatz 2 bis 5 finden entsprechend

Anwendung.Anwendung.

(4) Die für den Haftantrag zuständige Behörde kann einen Ausländer ohne(4) Die für den Haftantrag zuständige Behörde kann einen Ausländer ohne

vorherige richterliche Anordnung festhalten und vorläufig in Gewahrsam nehmen,vorherige richterliche Anordnung festhalten und vorläufig in Gewahrsam nehmen,

wennwenn

1. der dringende Verdacht für das Vorliegen der Voraussetzungen nach Absatz 11. der dringende Verdacht für das Vorliegen der Voraussetzungen nach Absatz 1

besteht,besteht,

2. die richterliche Entscheidung über die Anordnung der Haft nach Absatz 1 nicht2. die richterliche Entscheidung über die Anordnung der Haft nach Absatz 1 nicht

vorher eingeholt werden kann undvorher eingeholt werden kann und

3. der begründete Verdacht vorliegt, dass sich der Ausländer der Anordnung der3. der begründete Verdacht vorliegt, dass sich der Ausländer der Anordnung der



Haft nach Absatz 1 entziehen will.Haft nach Absatz 1 entziehen will.

Der Ausländer ist unverzüglich dem Richter zur Entscheidung über die AnordnungDer Ausländer ist unverzüglich dem Richter zur Entscheidung über die Anordnung

der Haft nach Absatz 1 vorzuführen.der Haft nach Absatz 1 vorzuführen.

Kapitel 6Kapitel 6

Haftung und GebührenHaftung und Gebühren

§ 63 Pflichten der Beförderungsunternehmer§ 63 Pflichten der Beförderungsunternehmer

(1) Ein Beförderungsunternehmer darf Ausländer nur in das Bundesgebiet(1) Ein Beförderungsunternehmer darf Ausländer nur in das Bundesgebiet

befördern, wenn sie im Besitz eines erforderlichen Passes und eines erforderlichenbefördern, wenn sie im Besitz eines erforderlichen Passes und eines erforderlichen

Aufenthaltstitels sind.Aufenthaltstitels sind.

(2) Das Bundesministerium des Innern, für Bau und Heimat oder die von ihm(2) Das Bundesministerium des Innern, für Bau und Heimat oder die von ihm

bestimmte Stelle kann im Einvernehmen mit dem Bundesministerium für Verkehrbestimmte Stelle kann im Einvernehmen mit dem Bundesministerium für Verkehr

und digitale Infrastruktur einem Beförderungsunternehmer untersagen, Ausländerund digitale Infrastruktur einem Beförderungsunternehmer untersagen, Ausländer

entgegen Absatz 1 in das Bundesgebiet zu befördern und für den Fall derentgegen Absatz 1 in das Bundesgebiet zu befördern und für den Fall der

Zuwiderhandlung ein Zwangsgeld androhen. Widerspruch und Klage haben keineZuwiderhandlung ein Zwangsgeld androhen. Widerspruch und Klage haben keine

aufschiebende Wirkung; dies gilt auch hinsichtlich der Festsetzung desaufschiebende Wirkung; dies gilt auch hinsichtlich der Festsetzung des

Zwangsgeldes.Zwangsgeldes.

(3) Das Zwangsgeld gegen den Beförderungsunternehmer beträgt für jeden(3) Das Zwangsgeld gegen den Beförderungsunternehmer beträgt für jeden

Ausländer, den er einer Verfügung nach Absatz 2 zuwider befördert, mindestens 1Ausländer, den er einer Verfügung nach Absatz 2 zuwider befördert, mindestens 1

000 und höchstens 5 000 Euro. Das Zwangsgeld kann durch das000 und höchstens 5 000 Euro. Das Zwangsgeld kann durch das

Bundesministerium des Innern, für Bau und Heimat oder die von ihm bestimmteBundesministerium des Innern, für Bau und Heimat oder die von ihm bestimmte

Stelle festgesetzt und beigetrieben werden.Stelle festgesetzt und beigetrieben werden.

(4) Das Bundesministerium des Innern, für Bau und Heimat oder die von ihm(4) Das Bundesministerium des Innern, für Bau und Heimat oder die von ihm

bestimmte Stelle kann mit Beförderungsunternehmern Regelungen zur Umsetzungbestimmte Stelle kann mit Beförderungsunternehmern Regelungen zur Umsetzung

der in Absatz 1 genannten Pflicht vereinbaren.der in Absatz 1 genannten Pflicht vereinbaren.

§ 64 Rückbeförderungspflicht der Beförderungsunternehmer§ 64 Rückbeförderungspflicht der Beförderungsunternehmer

(1) Wird ein Ausländer zurückgewiesen, so hat ihn der Beförderungsunternehmer,(1) Wird ein Ausländer zurückgewiesen, so hat ihn der Beförderungsunternehmer,

der ihn an die Grenze befördert hat, unverzüglich außer Landes zu bringen.der ihn an die Grenze befördert hat, unverzüglich außer Landes zu bringen.

(2) Die Verpflichtung nach Absatz 1 besteht für die Dauer von drei Jahren(2) Die Verpflichtung nach Absatz 1 besteht für die Dauer von drei Jahren

hinsichtlich der Ausländer, die ohne erforderlichen Pass, Passersatz oderhinsichtlich der Ausländer, die ohne erforderlichen Pass, Passersatz oder

erforderlichen Aufenthaltstitel in das Bundesgebiet befördert werden und die beierforderlichen Aufenthaltstitel in das Bundesgebiet befördert werden und die bei

der Einreise nicht zurückgewiesen werden, weil sie sich auf politische Verfolgung,der Einreise nicht zurückgewiesen werden, weil sie sich auf politische Verfolgung,

Verfolgung im Sinne des § 3 Absatz 1 des Asylgesetzes oder die Gefahr einesVerfolgung im Sinne des § 3 Absatz 1 des Asylgesetzes oder die Gefahr eines

ernsthaften Schadens im Sinne des § 4 Absatz 1 des Asylgesetzes oder die in § 60ernsthaften Schadens im Sinne des § 4 Absatz 1 des Asylgesetzes oder die in § 60

Abs. 2, 3, 5 oder Abs. 7 bezeichneten Umstände berufen. Sie erlischt, wenn demAbs. 2, 3, 5 oder Abs. 7 bezeichneten Umstände berufen. Sie erlischt, wenn dem



Ausländer ein Aufenthaltstitel nach diesem Gesetz erteilt wird.Ausländer ein Aufenthaltstitel nach diesem Gesetz erteilt wird.

(3) Der Beförderungsunternehmer hat den Ausländer auf Verlangen der mit der(3) Der Beförderungsunternehmer hat den Ausländer auf Verlangen der mit der

polizeilichen Kontrolle des grenzüberschreitenden Verkehrs beauftragten Behördenpolizeilichen Kontrolle des grenzüberschreitenden Verkehrs beauftragten Behörden

in den Staat, der das Reisedokument ausgestellt hat oder aus dem er befördertin den Staat, der das Reisedokument ausgestellt hat oder aus dem er befördert

wurde, oder in einen sonstigen Staat zu bringen, in dem seine Einreisewurde, oder in einen sonstigen Staat zu bringen, in dem seine Einreise

gewährleistet ist.gewährleistet ist.

§ 65 Pflichten der Flughafenunternehmer§ 65 Pflichten der Flughafenunternehmer

Der Unternehmer eines Verkehrsflughafens ist verpflichtet, auf demDer Unternehmer eines Verkehrsflughafens ist verpflichtet, auf dem

Flughafengelände geeignete Unterkünfte zur Unterbringung von Ausländern, dieFlughafengelände geeignete Unterkünfte zur Unterbringung von Ausländern, die

nicht im Besitz eines erforderlichen Passes oder eines erforderlichen Visums sind,nicht im Besitz eines erforderlichen Passes oder eines erforderlichen Visums sind,

bis zum Vollzug der grenzpolizeilichen Entscheidung über die Einreisebis zum Vollzug der grenzpolizeilichen Entscheidung über die Einreise

bereitzustellen.bereitzustellen.

§ 66 Kostenschuldner; Sicherheitsleistung§ 66 Kostenschuldner; Sicherheitsleistung

(1) Kosten, die durch die Durchsetzung einer räumlichen Beschränkung, die(1) Kosten, die durch die Durchsetzung einer räumlichen Beschränkung, die

Zurückweisung, Zurückschiebung oder Abschiebung entstehen, hat der AusländerZurückweisung, Zurückschiebung oder Abschiebung entstehen, hat der Ausländer

zu tragen.zu tragen.

(2) Neben dem Ausländer haftet für die in Absatz 1 bezeichneten Kosten, wer sich(2) Neben dem Ausländer haftet für die in Absatz 1 bezeichneten Kosten, wer sich

gegenüber der Ausländerbehörde oder der Auslandsvertretung verpflichtet hat, fürgegenüber der Ausländerbehörde oder der Auslandsvertretung verpflichtet hat, für

die Ausreisekosten des Ausländers aufzukommen.die Ausreisekosten des Ausländers aufzukommen.

(3) In den Fällen des § 64 Abs. 1 und 2 haftet der Beförderungsunternehmer neben(3) In den Fällen des § 64 Abs. 1 und 2 haftet der Beförderungsunternehmer neben

dem Ausländer für die Kosten der Rückbeförderung des Ausländers und für diedem Ausländer für die Kosten der Rückbeförderung des Ausländers und für die

Kosten, die von der Ankunft des Ausländers an der Grenzübergangsstelle bis zumKosten, die von der Ankunft des Ausländers an der Grenzübergangsstelle bis zum

Vollzug der Entscheidung über die Einreise entstehen. EinVollzug der Entscheidung über die Einreise entstehen. Ein

Beförderungsunternehmer, der schuldhaft einer Verfügung nach § 63 Abs. 2Beförderungsunternehmer, der schuldhaft einer Verfügung nach § 63 Abs. 2

zuwiderhandelt, haftet neben dem Ausländer für sonstige Kosten, die in den Fällenzuwiderhandelt, haftet neben dem Ausländer für sonstige Kosten, die in den Fällen

des § 64 Abs. 1 durch die Zurückweisung und in den Fällen des § 64 Abs. 2 durchdes § 64 Abs. 1 durch die Zurückweisung und in den Fällen des § 64 Abs. 2 durch

die Abschiebung entstehen.die Abschiebung entstehen.

(4) Für die Kosten der Abschiebung oder Zurückschiebung haftet:(4) Für die Kosten der Abschiebung oder Zurückschiebung haftet:

1. wer als Arbeitgeber den Ausländer als Arbeitnehmer beschäftigt hat, dem die1. wer als Arbeitgeber den Ausländer als Arbeitnehmer beschäftigt hat, dem die

Ausübung der Erwerbstätigkeit nach den Vorschriften dieses Gesetzes nicht erlaubtAusübung der Erwerbstätigkeit nach den Vorschriften dieses Gesetzes nicht erlaubt

war;war;

2. ein Unternehmer, für den ein Arbeitgeber als unmittelbarer Auftragnehmer2. ein Unternehmer, für den ein Arbeitgeber als unmittelbarer Auftragnehmer

Leistungen erbracht hat, wenn ihm bekannt war oder er bei Beachtung der imLeistungen erbracht hat, wenn ihm bekannt war oder er bei Beachtung der im

Verkehr erforderlichen Sorgfalt hätte erkennen müssen, dass der Arbeitgeber fürVerkehr erforderlichen Sorgfalt hätte erkennen müssen, dass der Arbeitgeber für



die Erbringung der Leistung den Ausländer als Arbeitnehmer eingesetzt hat, demdie Erbringung der Leistung den Ausländer als Arbeitnehmer eingesetzt hat, dem

die Ausübung der Erwerbstätigkeit nach den Vorschriften dieses Gesetzes nichtdie Ausübung der Erwerbstätigkeit nach den Vorschriften dieses Gesetzes nicht

erlaubt war;erlaubt war;

3. wer als Generalunternehmer oder zwischengeschalteter Unternehmer ohne3. wer als Generalunternehmer oder zwischengeschalteter Unternehmer ohne

unmittelbare vertragliche Beziehungen zu dem Arbeitgeber Kenntnis von derunmittelbare vertragliche Beziehungen zu dem Arbeitgeber Kenntnis von der

Beschäftigung des Ausländers hat, dem die Ausübung der Erwerbstätigkeit nachBeschäftigung des Ausländers hat, dem die Ausübung der Erwerbstätigkeit nach

den Vorschriften dieses Gesetzes nicht erlaubt war;den Vorschriften dieses Gesetzes nicht erlaubt war;

4. wer eine nach § 96 strafbare Handlung begeht;4. wer eine nach § 96 strafbare Handlung begeht;

5. der Ausländer, soweit die Kosten von den anderen Kostenschuldnern nicht5. der Ausländer, soweit die Kosten von den anderen Kostenschuldnern nicht

beigetrieben werden können.beigetrieben werden können.

Die in Satz 1 Nummer 1 bis 4 genannten Personen haften als Gesamtschuldner imDie in Satz 1 Nummer 1 bis 4 genannten Personen haften als Gesamtschuldner im

Sinne von § 421 des Bürgerlichen Gesetzbuchs.Sinne von § 421 des Bürgerlichen Gesetzbuchs.

(4a) Die Haftung nach Absatz 4 Nummer 1 entfällt, wenn der Arbeitgeber seinen(4a) Die Haftung nach Absatz 4 Nummer 1 entfällt, wenn der Arbeitgeber seinen

Verpflichtungen nach § 4a Absatz 5 sowie seiner Meldepflicht nach § 28a desVerpflichtungen nach § 4a Absatz 5 sowie seiner Meldepflicht nach § 28a des

Vierten Buches Sozialgesetzbuch in Verbindung mit den §§ 6, 7 und 13 derVierten Buches Sozialgesetzbuch in Verbindung mit den §§ 6, 7 und 13 der

Datenerfassungs- und -übermittlungsverordnung oder nach § 18 des Arbeitnehmer-Datenerfassungs- und -übermittlungsverordnung oder nach § 18 des Arbeitnehmer-

Entsendegesetzes nachgekommen ist, es sei denn, er hatte Kenntnis davon, dassEntsendegesetzes nachgekommen ist, es sei denn, er hatte Kenntnis davon, dass

der Aufenthaltstitel oder die Bescheinigung über die Aufenthaltsgestattung oder dieder Aufenthaltstitel oder die Bescheinigung über die Aufenthaltsgestattung oder die

Aussetzung der Abschiebung des Ausländers gefälscht war.Aussetzung der Abschiebung des Ausländers gefälscht war.

(5) Von dem Kostenschuldner kann eine Sicherheitsleistung verlangt werden. Die(5) Von dem Kostenschuldner kann eine Sicherheitsleistung verlangt werden. Die

Anordnung einer Sicherheitsleistung des Ausländers oder des KostenschuldnersAnordnung einer Sicherheitsleistung des Ausländers oder des Kostenschuldners

nach Absatz 4 Satz 1 und 2 kann von der Behörde, die sie erlassen hat, ohnenach Absatz 4 Satz 1 und 2 kann von der Behörde, die sie erlassen hat, ohne

vorherige Vollstreckungsanordnung und Fristsetzung vollstreckt werden, wennvorherige Vollstreckungsanordnung und Fristsetzung vollstreckt werden, wenn

andernfalls die Erhebung gefährdet wäre. Zur Sicherung der Ausreisekostenandernfalls die Erhebung gefährdet wäre. Zur Sicherung der Ausreisekosten

können Rückflugscheine und sonstige Fahrausweise beschlagnahmt werden, die imkönnen Rückflugscheine und sonstige Fahrausweise beschlagnahmt werden, die im

Besitz eines Ausländers sind, der zurückgewiesen, zurückgeschoben, ausgewiesenBesitz eines Ausländers sind, der zurückgewiesen, zurückgeschoben, ausgewiesen

oder abgeschoben werden soll oder dem Einreise und Aufenthalt nur wegen deroder abgeschoben werden soll oder dem Einreise und Aufenthalt nur wegen der

Stellung eines Asylantrages gestattet wird.Stellung eines Asylantrages gestattet wird.

§ 67 Umfang der Kostenhaftung§ 67 Umfang der Kostenhaftung

(1) Die Kosten der Abschiebung, Zurückschiebung, Zurückweisung und der(1) Die Kosten der Abschiebung, Zurückschiebung, Zurückweisung und der

Durchsetzung einer räumlichen Beschränkung umfassenDurchsetzung einer räumlichen Beschränkung umfassen

1. die Beförderungs- und sonstigen Reisekosten für den Ausländer innerhalb des1. die Beförderungs- und sonstigen Reisekosten für den Ausländer innerhalb des

Bundesgebiets und bis zum Zielort außerhalb des Bundesgebiets,Bundesgebiets und bis zum Zielort außerhalb des Bundesgebiets,

2. die bei der Vorbereitung und Durchführung der Maßnahme entstehenden2. die bei der Vorbereitung und Durchführung der Maßnahme entstehenden



Verwaltungskosten einschließlich der Kosten für die Abschiebungshaft und derVerwaltungskosten einschließlich der Kosten für die Abschiebungshaft und der

Übersetzungs- und Dolmetscherkosten und die Ausgaben für die Unterbringung,Übersetzungs- und Dolmetscherkosten und die Ausgaben für die Unterbringung,

Verpflegung und sonstige Versorgung des Ausländers sowieVerpflegung und sonstige Versorgung des Ausländers sowie

3. sämtliche durch eine erforderliche Begleitung des Ausländers entstehenden3. sämtliche durch eine erforderliche Begleitung des Ausländers entstehenden

Kosten einschließlich der Personalkosten.Kosten einschließlich der Personalkosten.

(2) Die Kosten, für die der Beförderungsunternehmer nach § 66 Abs. 3 Satz 1(2) Die Kosten, für die der Beförderungsunternehmer nach § 66 Abs. 3 Satz 1

haftet, umfassenhaftet, umfassen

1. die in Absatz 1 Nr. 1 bezeichneten Kosten,1. die in Absatz 1 Nr. 1 bezeichneten Kosten,

2. die bis zum Vollzug der Entscheidung über die Einreise entstehenden2. die bis zum Vollzug der Entscheidung über die Einreise entstehenden

Verwaltungskosten und Ausgaben für die Unterbringung, Verpflegung und sonstigeVerwaltungskosten und Ausgaben für die Unterbringung, Verpflegung und sonstige

Versorgung des Ausländers und Übersetzungs- und Dolmetscherkosten undVersorgung des Ausländers und Übersetzungs- und Dolmetscherkosten und

3. die in Absatz 1 Nr. 3 bezeichneten Kosten, soweit der Beförderungsunternehmer3. die in Absatz 1 Nr. 3 bezeichneten Kosten, soweit der Beförderungsunternehmer

nicht selbst die erforderliche Begleitung des Ausländers übernimmt.nicht selbst die erforderliche Begleitung des Ausländers übernimmt.

(3) Die in den Absätzen 1 und 2 genannten Kosten werden von der nach § 71(3) Die in den Absätzen 1 und 2 genannten Kosten werden von der nach § 71

zuständigen Behörde durch Leistungsbescheid in Höhe der tatsächlichzuständigen Behörde durch Leistungsbescheid in Höhe der tatsächlich

entstandenen Kosten erhoben. Hinsichtlich der Berechnung der Personalkostenentstandenen Kosten erhoben. Hinsichtlich der Berechnung der Personalkosten

gelten die allgemeinen Grundsätze zur Berechnung von Personalkosten dergelten die allgemeinen Grundsätze zur Berechnung von Personalkosten der

öffentlichen Hand.öffentlichen Hand.

§ 68 Haftung für Lebensunterhalt§ 68 Haftung für Lebensunterhalt

(1) Wer sich der Ausländerbehörde oder einer Auslandsvertretung gegenüber(1) Wer sich der Ausländerbehörde oder einer Auslandsvertretung gegenüber

verpflichtet hat, die Kosten für den Lebensunterhalt eines Ausländers zu tragen,verpflichtet hat, die Kosten für den Lebensunterhalt eines Ausländers zu tragen,

hat für einen Zeitraum von fünf Jahren sämtliche öffentlichen Mittel zu erstatten,hat für einen Zeitraum von fünf Jahren sämtliche öffentlichen Mittel zu erstatten,

die für den Lebensunterhalt des Ausländers einschließlich der Versorgung mitdie für den Lebensunterhalt des Ausländers einschließlich der Versorgung mit

Wohnraum sowie der Versorgung im Krankheitsfalle und bei PflegebedürftigkeitWohnraum sowie der Versorgung im Krankheitsfalle und bei Pflegebedürftigkeit

aufgewendet werden, auch soweit die Aufwendungen auf einem gesetzlichenaufgewendet werden, auch soweit die Aufwendungen auf einem gesetzlichen

Anspruch des Ausländers beruhen. Aufwendungen, die auf einer BeitragsleistungAnspruch des Ausländers beruhen. Aufwendungen, die auf einer Beitragsleistung

beruhen, sind nicht zu erstatten. Der Zeitraum nach Satz 1 beginnt mit der durchberuhen, sind nicht zu erstatten. Der Zeitraum nach Satz 1 beginnt mit der durch

die Verpflichtungserklärung ermöglichten Einreise des Ausländers. Diedie Verpflichtungserklärung ermöglichten Einreise des Ausländers. Die

Verpflichtungserklärung erlischt vor Ablauf des Zeitraums von fünf Jahren abVerpflichtungserklärung erlischt vor Ablauf des Zeitraums von fünf Jahren ab

Einreise des Ausländers nicht durch Erteilung eines Aufenthaltstitels nachEinreise des Ausländers nicht durch Erteilung eines Aufenthaltstitels nach

Abschnitt 5 des Kapitels 2 oder durch Anerkennung nach § 3 oder § 4 desAbschnitt 5 des Kapitels 2 oder durch Anerkennung nach § 3 oder § 4 des

Asylgesetzes.Asylgesetzes.

(2) Die Verpflichtung nach Absatz 1 Satz 1 bedarf der Schriftform. Sie ist nach(2) Die Verpflichtung nach Absatz 1 Satz 1 bedarf der Schriftform. Sie ist nach

Maßgabe des Verwaltungsvollstreckungsgesetzes vollstreckbar. DerMaßgabe des Verwaltungsvollstreckungsgesetzes vollstreckbar. Der



Erstattungsanspruch steht der öffentlichen Stelle zu, die die öffentlichen MittelErstattungsanspruch steht der öffentlichen Stelle zu, die die öffentlichen Mittel

aufgewendet hat.aufgewendet hat.

(3) Die Auslandsvertretung unterrichtet unverzüglich die Ausländerbehörde über(3) Die Auslandsvertretung unterrichtet unverzüglich die Ausländerbehörde über

eine Verpflichtung nach Absatz 1 Satz 1.eine Verpflichtung nach Absatz 1 Satz 1.

(4) Die Ausländerbehörde unterrichtet, wenn sie Kenntnis von der Aufwendung(4) Die Ausländerbehörde unterrichtet, wenn sie Kenntnis von der Aufwendung

nach Absatz 1 zu erstattender öffentlicher Mittel erlangt, unverzüglich dienach Absatz 1 zu erstattender öffentlicher Mittel erlangt, unverzüglich die

öffentliche Stelle, der der Erstattungsanspruch zusteht, über die Verpflichtung nachöffentliche Stelle, der der Erstattungsanspruch zusteht, über die Verpflichtung nach

Absatz 1 Satz 1 und erteilt ihr alle für die Geltendmachung und Durchsetzung desAbsatz 1 Satz 1 und erteilt ihr alle für die Geltendmachung und Durchsetzung des

Erstattungsanspruchs erforderlichen Auskünfte. Der Empfänger darf die Daten nurErstattungsanspruchs erforderlichen Auskünfte. Der Empfänger darf die Daten nur

zum Zweck der Erstattung der für den Ausländer aufgewendeten öffentlichen Mittelzum Zweck der Erstattung der für den Ausländer aufgewendeten öffentlichen Mittel

sowie der Versagung weiterer Leistungen verarbeiten.sowie der Versagung weiterer Leistungen verarbeiten.

§ 68a Übergangsvorschrift zu Verpflichtungserklärungen§ 68a Übergangsvorschrift zu Verpflichtungserklärungen

§ 68 Absatz 1 Satz 1 bis 3 gilt auch für vor dem 6. August 2016 abgegebene§ 68 Absatz 1 Satz 1 bis 3 gilt auch für vor dem 6. August 2016 abgegebene

Verpflichtungserklärungen, jedoch mit der Maßgabe, dass an die Stelle desVerpflichtungserklärungen, jedoch mit der Maßgabe, dass an die Stelle des

Zeitraums von fünf Jahren ein Zeitraum von drei Jahren tritt. Sofern die Frist nachZeitraums von fünf Jahren ein Zeitraum von drei Jahren tritt. Sofern die Frist nach

Satz 1 zum 6. August 2016 bereits abgelaufen ist, endet die Verpflichtung zurSatz 1 zum 6. August 2016 bereits abgelaufen ist, endet die Verpflichtung zur

Erstattung öffentlicher Mittel mit Ablauf des 31. August 2016.Erstattung öffentlicher Mittel mit Ablauf des 31. August 2016.

§ 69 Gebühren§ 69 Gebühren

(1) Für individuell zurechenbare öffentliche Leistungen nach diesem Gesetz und(1) Für individuell zurechenbare öffentliche Leistungen nach diesem Gesetz und

den zur Durchführung dieses Gesetzes erlassenen Rechtsverordnungen werdenden zur Durchführung dieses Gesetzes erlassenen Rechtsverordnungen werden

Gebühren und Auslagen erhoben. Die Gebührenfestsetzung kann auch mündlichGebühren und Auslagen erhoben. Die Gebührenfestsetzung kann auch mündlich

erfolgen. Satz 1 gilt nicht für individuell zurechenbare öffentliche Leistungen dererfolgen. Satz 1 gilt nicht für individuell zurechenbare öffentliche Leistungen der

Bundesagentur für Arbeit nach den §§ 39 bis 42. § 287 des Dritten BuchesBundesagentur für Arbeit nach den §§ 39 bis 42. § 287 des Dritten Buches

Sozialgesetzbuch bleibt unberührt. Satz 1 gilt zudem nicht für dasSozialgesetzbuch bleibt unberührt. Satz 1 gilt zudem nicht für das

Mitteilungsverfahren im Zusammenhang mit der kurzfristigen Mobilität vonMitteilungsverfahren im Zusammenhang mit der kurzfristigen Mobilität von

Studenten nach § 16c, von unternehmensintern transferierten Arbeitnehmern nachStudenten nach § 16c, von unternehmensintern transferierten Arbeitnehmern nach

§ 19a und von Forschern nach § 18e.§ 19a und von Forschern nach § 18e.

(2) Die Gebühr soll die mit der individuell zurechenbaren öffentlichen Leistung(2) Die Gebühr soll die mit der individuell zurechenbaren öffentlichen Leistung

verbundenen Kosten aller an der Leistung Beteiligten decken. In die Gebühr sindverbundenen Kosten aller an der Leistung Beteiligten decken. In die Gebühr sind

die mit der Leistung regelmäßig verbundenen Auslagen einzubeziehen. Zurdie mit der Leistung regelmäßig verbundenen Auslagen einzubeziehen. Zur

Ermittlung der Gebühr sind die Kosten, die nach betriebswirtschaftlichenErmittlung der Gebühr sind die Kosten, die nach betriebswirtschaftlichen

Grundsätzen als Einzel- und Gemeinkosten zurechenbar und ansatzfähig sind,Grundsätzen als Einzel- und Gemeinkosten zurechenbar und ansatzfähig sind,

insbesondere Personal- und Sachkosten sowie kalkulatorische Kosten, zu Grundeinsbesondere Personal- und Sachkosten sowie kalkulatorische Kosten, zu Grunde

zu legen. Zu den Gemeinkosten zählen auch die Kosten der Rechts- undzu legen. Zu den Gemeinkosten zählen auch die Kosten der Rechts- und

Fachaufsicht. Grundlage der Gebührenermittlung nach den Sätzen 1 bis 4 sind dieFachaufsicht. Grundlage der Gebührenermittlung nach den Sätzen 1 bis 4 sind die



in der Gesamtheit der Länder und des Bundes mit der jeweiligen Leistungin der Gesamtheit der Länder und des Bundes mit der jeweiligen Leistung

verbundenen Kosten.verbundenen Kosten.

(3) Die Bundesregierung bestimmt durch Rechtsverordnung mit Zustimmung des(3) Die Bundesregierung bestimmt durch Rechtsverordnung mit Zustimmung des

Bundesrates die gebührenpflichtigen Tatbestände und die Gebührensätze sowieBundesrates die gebührenpflichtigen Tatbestände und die Gebührensätze sowie

Gebührenbefreiungen und -ermäßigungen, insbesondere für Fälle der Bedürftigkeit.Gebührenbefreiungen und -ermäßigungen, insbesondere für Fälle der Bedürftigkeit.

Soweit dieses Gesetz keine abweichenden Vorschriften enthält, finden § 3 Absatz 1Soweit dieses Gesetz keine abweichenden Vorschriften enthält, finden § 3 Absatz 1

Nummer 1 und 4, Absatz 2 und 4 bis 6, die §§ 4 bis 7 Nummer 1 bis 10, die §§ 8, 9Nummer 1 und 4, Absatz 2 und 4 bis 6, die §§ 4 bis 7 Nummer 1 bis 10, die §§ 8, 9

Absatz 3, die §§ 10 bis 12 Absatz 1 Satz 1 und Absatz 3 sowie die §§ 13 bis 21 desAbsatz 3, die §§ 10 bis 12 Absatz 1 Satz 1 und Absatz 3 sowie die §§ 13 bis 21 des

Bundesgebührengesetzes vom 7. August 2013 (BGBl. I S. 3154) in der jeweilsBundesgebührengesetzes vom 7. August 2013 (BGBl. I S. 3154) in der jeweils

geltenden Fassung entsprechende Anwendung.geltenden Fassung entsprechende Anwendung.

(4) Abweichend von § 4 Absatz 1 des Bundesgebührengesetzes können die von(4) Abweichend von § 4 Absatz 1 des Bundesgebührengesetzes können die von

den Auslandsvertretungen zu erhebenden Gebühren bereits bei Beantragung derden Auslandsvertretungen zu erhebenden Gebühren bereits bei Beantragung der

individuell zurechenbaren öffentlichen Leistung erhoben werden. Für die von denindividuell zurechenbaren öffentlichen Leistung erhoben werden. Für die von den

Auslandsvertretungen zu erhebenden Gebühren legt das Auswärtige Amt fest, obAuslandsvertretungen zu erhebenden Gebühren legt das Auswärtige Amt fest, ob

die Erhebung bei den jeweiligen Auslandsvertretungen in Euro, zum Gegenwert indie Erhebung bei den jeweiligen Auslandsvertretungen in Euro, zum Gegenwert in

Landeswährung oder in einer Drittwährung erfolgt. Je nach allgemeinerLandeswährung oder in einer Drittwährung erfolgt. Je nach allgemeiner

Verfügbarkeit von Einheiten der festgelegten Währung kann eine Rundung auf dieVerfügbarkeit von Einheiten der festgelegten Währung kann eine Rundung auf die

nächste verfügbare Einheit erfolgen.nächste verfügbare Einheit erfolgen.

(5) Die in der Rechtsverordnung bestimmten Gebühren dürfen folgende(5) Die in der Rechtsverordnung bestimmten Gebühren dürfen folgende

Höchstsätze nicht übersteigen:Höchstsätze nicht übersteigen:

1. für die Erteilung einer Aufenthaltserlaubnis: 140 Euro,1. für die Erteilung einer Aufenthaltserlaubnis: 140 Euro,

1a. für die Erteilung einer Blauen Karte EU: 140 Euro,1a. für die Erteilung einer Blauen Karte EU: 140 Euro,

1b. für die Erteilung einer ICT-Karte: 140 Euro,1b. für die Erteilung einer ICT-Karte: 140 Euro,

1c. für die Erteilung einer Mobiler-ICT-Karte: 100 Euro,1c. für die Erteilung einer Mobiler-ICT-Karte: 100 Euro,

2. für die Erteilung einer Niederlassungserlaubnis: 200 Euro,2. für die Erteilung einer Niederlassungserlaubnis: 200 Euro,

2a. für die Erteilung einer Erlaubnis zum Daueraufenthalt – EU: 200 Euro,2a. für die Erteilung einer Erlaubnis zum Daueraufenthalt – EU: 200 Euro,

3. für die Verlängerung einer Aufenthaltserlaubnis, einer Blauen Karte EU oder3. für die Verlängerung einer Aufenthaltserlaubnis, einer Blauen Karte EU oder

einer ICT-Karte: 100 Euro,einer ICT-Karte: 100 Euro,

3a. für die Verlängerung einer Mobiler-ICT-Karte: 80 Euro,3a. für die Verlängerung einer Mobiler-ICT-Karte: 80 Euro,

4. für die Erteilung eines nationalen Visums und die Ausstellung eines4. für die Erteilung eines nationalen Visums und die Ausstellung eines

Passersatzes und eines Ausweisersatzes: 100 Euro,Passersatzes und eines Ausweisersatzes: 100 Euro,

5. für die Anerkennung einer Forschungseinrichtung zum Abschluss von5. für die Anerkennung einer Forschungseinrichtung zum Abschluss von

Aufnahmevereinbarungen oder einem entsprechenden Vertrag nach § 18d: 220Aufnahmevereinbarungen oder einem entsprechenden Vertrag nach § 18d: 220



Euro,Euro,

6. für sonstige individuell zurechenbare öffentliche Leistungen: 80 Euro,6. für sonstige individuell zurechenbare öffentliche Leistungen: 80 Euro,

7. für individuell zurechenbare öffentliche Leistungen zu Gunsten Minderjähriger:7. für individuell zurechenbare öffentliche Leistungen zu Gunsten Minderjähriger:

die Hälfte der für die öffentliche Leistung bestimmten Gebühr,die Hälfte der für die öffentliche Leistung bestimmten Gebühr,

8. für die Neuausstellung eines Dokuments nach § 78 Absatz 1, die auf Grund einer8. für die Neuausstellung eines Dokuments nach § 78 Absatz 1, die auf Grund einer

Änderung der Angaben nach § 78 Absatz 1 Satz 3, auf Grund des Ablaufs derÄnderung der Angaben nach § 78 Absatz 1 Satz 3, auf Grund des Ablaufs der

technischen Kartennutzungsdauer, auf Grund des Verlustes des Dokuments odertechnischen Kartennutzungsdauer, auf Grund des Verlustes des Dokuments oder

auf Grund des Verlustes der technischen Funktionsfähigkeit des Dokumentsauf Grund des Verlustes der technischen Funktionsfähigkeit des Dokuments

notwendig wird: 70 Euro,notwendig wird: 70 Euro,

9. für die Aufhebung, Verkürzung oder Verlängerung der Befristung eines Einreise-9. für die Aufhebung, Verkürzung oder Verlängerung der Befristung eines Einreise-

und Aufenthaltsverbotes: 200 Euro.und Aufenthaltsverbotes: 200 Euro.

(6) Für die Erteilung eines nationalen Visums und eines Passersatzes an der(6) Für die Erteilung eines nationalen Visums und eines Passersatzes an der

Grenze darf ein Zuschlag von höchstens 25 Euro erhoben werden. Für eine aufGrenze darf ein Zuschlag von höchstens 25 Euro erhoben werden. Für eine auf

Wunsch des Antragstellers außerhalb der Dienstzeit vorgenommene individuellWunsch des Antragstellers außerhalb der Dienstzeit vorgenommene individuell

zurechenbare öffentliche Leistung darf ein Zuschlag von höchstens 30 Eurozurechenbare öffentliche Leistung darf ein Zuschlag von höchstens 30 Euro

erhoben werden. Gebührenzuschläge können auch für die individuellerhoben werden. Gebührenzuschläge können auch für die individuell

zurechenbaren öffentlichen Leistungen gegenüber einem Staatsangehörigenzurechenbaren öffentlichen Leistungen gegenüber einem Staatsangehörigen

festgesetzt werden, dessen Heimatstaat von Deutschen für entsprechendefestgesetzt werden, dessen Heimatstaat von Deutschen für entsprechende

öffentliche Leistungen höhere Gebühren als die nach Absatz 3 festgesetztenöffentliche Leistungen höhere Gebühren als die nach Absatz 3 festgesetzten

Gebühren erhebt. Die Sätze 2 und 3 gelten nicht für die Erteilung oderGebühren erhebt. Die Sätze 2 und 3 gelten nicht für die Erteilung oder

Verlängerung eines Schengen-Visums. Bei der Festsetzung vonVerlängerung eines Schengen-Visums. Bei der Festsetzung von

Gebührenzuschlägen können die in Absatz 5 bestimmten Höchstsätze überschrittenGebührenzuschlägen können die in Absatz 5 bestimmten Höchstsätze überschritten

werden.werden.

(7) Die Rechtsverordnung nach Absatz 3 kann vorsehen, dass für die Beantragung(7) Die Rechtsverordnung nach Absatz 3 kann vorsehen, dass für die Beantragung

gebührenpflichtiger individuell zurechenbarer öffentlicher Leistungen einegebührenpflichtiger individuell zurechenbarer öffentlicher Leistungen eine

Bearbeitungsgebühr erhoben wird. Die Bearbeitungsgebühr für die BeantragungBearbeitungsgebühr erhoben wird. Die Bearbeitungsgebühr für die Beantragung

einer Niederlassungserlaubnis oder einer Erlaubnis zum Daueraufenthalt – EU darfeiner Niederlassungserlaubnis oder einer Erlaubnis zum Daueraufenthalt – EU darf

höchstens die Hälfte der für ihre Erteilung zu erhebenden Gebühr betragen. Diehöchstens die Hälfte der für ihre Erteilung zu erhebenden Gebühr betragen. Die

Gebühr ist auf die Gebühr für die individuell zurechenbare öffentliche LeistungGebühr ist auf die Gebühr für die individuell zurechenbare öffentliche Leistung

anzurechnen. Sie wird auch im Falle der Rücknahme des Antrages und deranzurechnen. Sie wird auch im Falle der Rücknahme des Antrages und der

Versagung der beantragten individuell zurechenbaren öffentlichen Leistung nichtVersagung der beantragten individuell zurechenbaren öffentlichen Leistung nicht

zurückgezahlt.zurückgezahlt.

(8) Die Rechtsverordnung nach Absatz 3 kann für die Einlegung eines(8) Die Rechtsverordnung nach Absatz 3 kann für die Einlegung eines

Widerspruchs Gebühren vorsehen, die höchstens betragen dürfen:Widerspruchs Gebühren vorsehen, die höchstens betragen dürfen:

1. für den Widerspruch gegen die Ablehnung eines Antrages auf Vornahme einer1. für den Widerspruch gegen die Ablehnung eines Antrages auf Vornahme einer



gebührenpflichtigen individuell zurechenbaren öffentlichen Leistung: die Hälfte dergebührenpflichtigen individuell zurechenbaren öffentlichen Leistung: die Hälfte der

für diese vorgesehenen Gebühr,für diese vorgesehenen Gebühr,

2. für den Widerspruch gegen eine sonstige individuell zurechenbare öffentliche2. für den Widerspruch gegen eine sonstige individuell zurechenbare öffentliche

Leistung: 55 Euro.Leistung: 55 Euro.

Soweit der Widerspruch Erfolg hat, ist die Gebühr auf die Gebühr für dieSoweit der Widerspruch Erfolg hat, ist die Gebühr auf die Gebühr für die

vorzunehmende individuell zurechenbare öffentliche Leistung anzurechnen und imvorzunehmende individuell zurechenbare öffentliche Leistung anzurechnen und im

Übrigen zurückzuzahlen.Übrigen zurückzuzahlen.

§ 70 Verjährung§ 70 Verjährung

(1) Die Ansprüche auf die in § 67 Abs. 1 und 2 genannten Kosten verjähren sechs(1) Die Ansprüche auf die in § 67 Abs. 1 und 2 genannten Kosten verjähren sechs

Jahre nach Eintritt der Fälligkeit.Jahre nach Eintritt der Fälligkeit.

(2) Die Verjährung von Ansprüchen nach den §§ 66 und 69 wird auch unterbrochen,(2) Die Verjährung von Ansprüchen nach den §§ 66 und 69 wird auch unterbrochen,

solange sich der Schuldner nicht im Bundesgebiet aufhält oder sein Aufenthalt imsolange sich der Schuldner nicht im Bundesgebiet aufhält oder sein Aufenthalt im

Bundesgebiet deshalb nicht festgestellt werden kann, weil er einer gesetzlichenBundesgebiet deshalb nicht festgestellt werden kann, weil er einer gesetzlichen

Meldepflicht oder Anzeigepflicht nicht nachgekommen ist.Meldepflicht oder Anzeigepflicht nicht nachgekommen ist.


